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Flachsländer Weihnachtsmarkt 2024 
 

Am Samstag, 14.12.2024 findet unser 
diesjähriger Weihnachtsmarkt statt. 
Bitte belohnen Sie das Engagement der 
Teilnehmer mit Ihrem zahlreichen Be-
such. 
 

 
 

In diesem Jahr sind elf Vereine aus unserer Gemeinde 
mit ihren Buden auf unserem Weihnachtsmarkt ver-
treten. Es erwarten Sie die Angelfreunde, der CVJM, 
die FFW Flachslanden, die Hegegemeinschaft Flachs-
landen, der Heimatverein, der Imkerverein, der Schüt-
zenverein Flachslanden, der Kindergartenförderver-
ein, der Partnerschaftsverein Flachslanden - Cornil/ 
Sainte-Fortunade und der Verein für Gartenbau und 
Landespflege. Der TSV Flachslanden ist heuer eben-
falls mit einer Bude auf dem Weihnachtsmarkt anzu-
treffen. Der Schützenverein und die Hegegemein-
schaft haben auch in diesem Jahr wieder eine gemein-
same Bude. Die kleinen Sängerinnen und Sänger des 
Kindergartens erhalten, nicht nur vom Nikolaus, ein 
kleines Geschenk als Belohnung für ihren Auftritt. Das 
Rahmenprogramm sieht folgendes vor: 
 

 
 

× 15.00 Uhr Eröffnung mit dem Gesangverein 
Flachslanden unter der Leitung von Sylvia 
Schönig 

× 16:00 Uhr Trachtenkapelle Sondernohe 
× 17:00 Uhr Auftritt der Kindergartenkinder 
× 17.30 Uhr Der Nikolaus besucht die Kinder 

× 18.30 Uhr Schützenkapelle Flachslanden 
× 19.30 Uhr Posaunenchor 

 

Ich lade Sie ganz herzlich zu unserem Weihnachts-
markt 2024 ein. 
 

Hans Henninger, 1. Bürgermeister 
 
 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 

 

Dr. med. Markus Raster 
INTERNISTISCHE HAUSARZTPRAXIS 

Marktplatz 2 
91604 Flachslanden 

Tel. 09829/ 93 27 99 - 7 
 

Öffnungszeiten 
Montag  08:00 ς 13:00 & 15:00 ς 18:00 Uhr 
Dienstag 08:00 ς 13:00 & 15:00 ς 18:00 Uhr 
Mittwoch 08:00 ς 13:00 Uhr 
Donnerstag 08:00 ς 13:00 & 15:00 ς 18:00 Uhr 
Freitag  08:00 ς 13:00 Uhr 
 

24 h-Rezept-Telefon: 09829/ 93 27 99 ς 8 
 

Sie erreichen unsere Praxis telefonisch Mo./Di./Do. 
von 08.30 ς 12.00 h und 15.00 ς 17.30 h und Mi./Fr. 
von 08.30 ς 12.00 h. 
 

 

www.arztpraxis-raster.de 
 

 
 

Hausarztpraxis Dr. Schorndanner/Scherk 
Walter-Meindl-Siedlung 63, 91622 Rügland 

Tel. 09828/ 9119733 
 
 

Sprechzeiten in Rügland: 
 

Montag  15 bis 18 Uhr 
Dienstag 09 bis 12 Uhr 
Mittwoch 08 bis 12 Uhr 
Donnerstag 09 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr 
Freitag  08 bis 12 Uhr 
 

Wir bitten um Terminvereinbarung! 
 

Außerhalb der genannten Sprechzeiten steht Ihnen 
unsere Stammpraxis in Dietenhofen jederzeit gerne 
zur Verfügung. Telefon: 09824/8100 

 
 

Zahnärzte 
 

Den allgemeinen Zahnnotdienst finden Sie im Internet 
unter www.zahnnotdienst.de bzw. unter www. zahn-
notdienst.info. 
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Bereitschaftsdienste 
 

Erkrankungen, derentwegen ich meinen Hausarzt  
anrufen würde, dieser jedoch nicht erreichbar ist: 
 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 

116 117 
außerhalb der üblichen Sprechzeiten. 

 
 

Notruf für Rettungsdienst 
und Feuerwehr 

112 
Für alle medizinischen Notfälle und alle Feuer-

wehreinsätze, vorwahlfrei aus Festnetz und 
Handy. 

 
 

Praxis Rettig, Markersbacher Str. 7, 
 91619 Obernzenn 

 

Die Praxis bleibt von Montag, 02.12.24 bis Freitag, 
06.12.24 geschlossen. Am Montag, 09.12.2024 ist die 

Praxis wie gewohnt besetzt. 
 

Vertretung:  
Praxis Möller/Netal Obernzenn: 09844-355 

Praxis Dr. Raster Flachslanden: 09829-9327997 
und alle anwesenden Ärzte 

 

An den Wochenenden wenden Sie sich bitte an den 
ärztlichen Bereitschaftsdienst Tel.: 116 117 

In Lebensbedrohlichen Erkrankungen wenden Sie sich 
bitte an die Rettungsleitstelle Tel.: 112 

 
 

Praxis Rettig, Markersbacher Str. 7, 
 91619 Obernzenn 

 

Die Praxis macht Weihnachtsurlaub von Montag, 
23.12.24 bis Montag, 06.01.25. Am Dienstag, 
07.01.2025 ist die Praxis wie gewohnt besetzt. 

 

Vertretung: 
Praxis Möller/Netal Obernzenn: 09844-355 

Praxis Dr. Raster Flachslanden: 09829-9327997 
und alle anwesenden Ärzte 

An den Wochenenden wenden Sie sich bitte an den 
ärztlichen Bereitschaftsdienst: Tel.: 116 117 

In lebensbedrohlichen Erkrankungen wenden Sie sich 
bitte an die Rettungsleitstelle Tel.: 112 

 

Wir wünschen: ά!ƭƭŜƴ tŀǘƛŜƴǘŜƴ Ŝƛƴ ŦǊƻƘŜǎΣ  
besinnliches Weihnachtsfest und  
ŜƛƴŜƴ ƎǳǘŜƴ {ǘŀǊǘ ƛƴǎ WŀƘǊ нлнрά 

 

Praxisteam Rettig 
 
 

Tierärzte 
 

Der tierärztliche Notdienstring Mittelfranken gilt an 
Wochenenden und Feiertagen. Unter www.tierarzt-
notdienst-mittelfranken.de kann die jeweilige dienst-
habende Tierarztpraxis abgerufen werden.  
 
 

NorA-Bürgerbus 
 

 
 
 

Abfallentsorgung 
 

Papiertonne 
Donnerstag, 19.12.2024 
Dienstag, 28.01.2025 
 

Gelber Sack 
Donnerstag, 12.12.2024 
Montag, 13.01.2025 
 

Restmüll 
Montag, 02.12.2024 
Montag, 16.12.2024 
Montag, 30.12.2024 
Montag, 13.01.2025 
 

Biomüll 
Donnerstag, 12.12.2024 
Freitag, 27.12.2024 
Dienstag, 07.01.2025 
 

Wertstoffhof 
Jeden Freitag von 15:30 bis 17.00 Uhr und jeden 
Samstag von 09:30 bis 11:30 Uhr. 
 

Der Wertstoffhof hat am Freitag, 27.12.2024 und am 
Samstag, 28.12.2024 geschlossen. 
 

Bauschuttannahme am Wertstoffhof 
Bauschutt in KlŜƛƴƳŜƴƎŜƴ ōƛǎ м ŎōƳ όαƴƻǊƳŀƭŜǊά oder 
gipshaltiger Bauschutt) kann im Wertstoffhof, zu den 
üblichen Öffnungszeiten (Freitag von 15.30 Uhr bis 
17.00 Uhr und Samstag von 09.30 Uhr bis 11.30 Uhr), 
abgegeben werden. 
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Gebühren: 
Normaler Bauschutt: 1 cbm   нрΣлл ϵ 
   ½ cbm   мнΣрл ϵ 
   Kleinstmenge    рΣлл ϵ 
 

Gipshaltiger Bauschutt: 1 cbm   слΣлл ϵ 
½ cbm  олΣлл ϵ 
Kleinstmenge  млΣлл ϵ 

Die Entsorgung größerer Mengen Bauschutt muss 
über private Entsorger erfolgen: 
 

Á Fa. Tremel, Waizendorf, Tel. 09822/83530 
Á Fa. Schneider Sohn, Leutershausen, Tel. 

09823/437 
Á Fa. FNB, Unterheßbach, Tel. 09820/918-560 
Á Fa. Herz, Feuchtwangen, Tel. 09852/6789-0 

 

Gründeponie 
 

Die Gründeponie ist vom 1. Dezember 2024 bis 31. 
Januar 2025 geschlossen. 
 
 

Aus dem Rathaus 
 

Betreuungspersonal für die Mit-
tagsbetreuung gesucht 
 

Der Markt Flachslanden sucht für die Mittagsbetreu-
ung der Grundschule Flachslanden schnellstmöglich 
eine Betreuungskraft (m/w/d ς 13 Std./Woche) 
 

Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt in der Betreuung 
der Schulkinder im Rahmen der Projekte der Mittags-
betreuung. Wichtig ist eine engagierte und gute Zu-
sammenarbeit mit dem gesamten Team. 
 

Von Vorteil sind eine Berufsausbildung und einschlä-
gige Berufserfahrung. Freude und Erfahrung am Um-
gang mit Kindern ist Voraussetzung, Flexibilität und 
Belastbarkeit wird erwartet. 
 

Ausführliche Informationen zur Stellenausschreibung 
finden Sie auch unter www.flachslanden.de. Aus-
künfte erteilt unser Geschäftsleitender Beamter Mi-
chael Sokolowski (Tel. 09829 9111-13) oder Bürger-
meister Hans Henninger (Tel. 09829 9111-11). 
 

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen richten 
Sie bitte bis 20.12.2024 in schriftlicher oder elektroni-
scher Form an den Markt Flachslanden, Schulstraße 2, 
91604 Flachslanden oder poststelle@flachslanden.de. 
 
 

ERINNERUNG! Am 01.12.2024 ist die 5. und letzte 
Rate für den Verbesserungsbeitrag zur Kläranlage fäl-
lig. Bitte überweisen Sie den fälligen Betrag rechtzei-
tig. Vielen Dank. 
 

Ihre Gemeindekasse 

Wichtig!!!  
Wasserzählerablesung 
Sie lesen selbst ab. 
Mitteilung ist online, schriftlich 
oder telefonisch möglich. 
Wir bevorzugen Ihre Meldung online. 
 

Sehr geehrte Kunden unserer Wasserversorgung, 
 

in Kürze werden wir die Jahresabrechnung für Wasser- 
und Abwassergebühren erstellen. Dazu ist die Able-
sung der Wasserzähler bis 13.12.2024 erforderlich.  
 

Sie haben folgende Möglichkeiten: 
 

Á Schriftlich per Ablesemitteilung. Dazu haben Sie in 
den vergangenen Tagen unseren Ablesebrief mit 
allen nötigen Informationen erhalten. Das ausge-
füllte Formular geben Sie bitte bis zum angegebe-
nen Datum zur Post oder im Rathaus (Briefkasten) 
ab. 

Á Online über unsere Homepage www.flachslan-
den.de im Bürgerserviceportal über den Link α½ŅƘπ
lerstand-Mitteilung 2024άΦ Wir würden uns freu-
en, wenn Sie diesen einfachen, kostengünstigen 
und modernen Weg kräftig nutzen würden. 

Á Telefonisch oder per E-Mail 
 

Bitte beachten Sie unbedingt den Termin zur Meldung 
des Zählerstands, da wir sonst den Verbrauch für die 
Jahresabrechnung nur schätzen können. Vielen Dank 
für Ihre Mitwirkung. 
 

Ihre Gemeindekasse 

 
 
 

Amts- und Mitteilungsblatt des Marktes 
Flachslanden 
 

Herausgeber: Markt Flachslanden, 1. Bürgermeister  
Hans Henninger, Schulstraße 2, 91604 Flachslanden, 
Tel. 09829/9111-11, Mobil: 0172/1741704, 
E-Mail: hans.henninger@flachslanden.de 
 

Anzeigenannahme: Markt Flachslanden, Schulstr. 2,  
91604 Flachslanden, Tel.: 09829/9111-0, Fax: 9111-21, 
E-Mail: poststelle@flachslanden.de 
              katharina.naus@flachslanden.de 
              martina.albert@flachslanden.de 
 

Druck Schneider Druck GmbH, Erlbacher Straße 102, 91541 
Rothenburg o. d. T. 
 

Auflage: 1 100 pro Ausgabe 
 

Verteilungsgebiet: Alle Haushalte in der Gemeinde 
 

Das Mitteilungsblatt für den Markt Flachslanden er-
scheint am letzten Samstag des vorhergehenden 
Monats 
 

 



 

 
          Amts- und Mitteilungsblatt Markt Flachslanden  12/2024   5 

Amts- und Mitteilungsblatt Januar 2025 
Redaktionsschluss: 12.12.2024 

Erscheinungstermin: 28.12.2024 
 
 

Öffnungszeiten Postfiliale Flachslanden 
 

Montag ς Freitag              08.00 ς 12.00 Uhr 
Dienstags zusätzlich         13.00 ς 16.00 Uhr 
Donnerstags zusätzlich    14.00 ς 18.00 Uhr 
Samstag                              08.00 ς 09.00 Uhr 
 

Die Postfiliale hat an Heiligabend und an Silvester ge-
schlossen, zusätzlich bleibt am Samstag, 04.01.2025 
geschlossen. 
 
 

Wissen, was los ist mit der Flachslanden 
App! 
 

¦ƴǘŜǊ ŘƛŜǎŜƳ aƻǘǘƻ ƘŀōŜƴ ǿƛǊ ŘƛŜ !ǇǇ άIŜƛƳŀǘ-LƴŦƻέ 
erfolgreich eingeführt.  
In unserer Heimat-Info App erhalten Sie als Bürger 
sämtliche Informationen, wie News oder Veranstal-
tungen per Push-Nachricht direkt aufs Smartphone o-
der Tablet. Die App steht kostenlos zum Download zur 
Verfügung. 
 

Sind Sie schon dabei? 

 
 

Wichtige Nachricht an alle Vereine, Einrichtungen 
und Organisationen:  
Haben Sie sich schon registriert? In der Heimat-Info 
App erreichen Sie alle Mitbürger ganz einfach. In der 
neuen App können Sie Veranstaltungen ankündigen, 
neue Mitglieder ansprechen und über Ihr Vereinsle-
ben berichten. Falls noch nicht geschehen, bitten wir 

Sie, sich jetzt in der App oder auf www.heimat-info.de 
zu registrieren und aktiv unsere Mitbürger zu infor-
mieren. Bei Fragen zur Registrierung kontaktieren Sie 
bitte das Team von Heimat-Info (09498/906585, sup-
port@heimat-info.de) oder wenden Sie sich an unsere 
Verwaltung. 
 

αaƛǘ ŘŜǊ 9ƛƴŦǸƘǊǳƴƎ ŘŜǊ ƴŜǳŜƴ 
CƭŀŎƘǎƭŀƴŘŜƴ !ǇǇ αIŜƛƳŀǘ-LƴŦƻά 
bieten wir unseren Bürgerinnen 
und Bürgern eine zeitgemäße, 
schnelle Information für den All-
tag. Alle Nachrichten aus unserem 
Markt finden Sie ab sofort in der 
App. Durch das Aktivieren der 
Glocke für einzelne oder alle Kate-

gorien bleiben Sie tagesaktuell über Neuigkeiten infor-
miert. Auch unsere Vereine und Organisationen haben 
die Möglichkeit, auf der gleichen Plattform über Aktu-
elles zu berichten. Im Bürgerservice Menü haben un-
sere Bürger zudem einen digitalen Draht ins Rathaus 
und können Informationen rund um unseren Markt 
abrufen oder digitale Behördengänge erledigen. Ich 
wünsche Ihnen viel Spaß beim Entdecken unserer 
!ǇǇΗά  
1. Bürgermeister Hans Henninger  
 

Auf einen Blick 
> Heimat-Info: Der Markt Flachslanden als App 
> NEU: Schadensmelderfunktion: Ob defekte Straßen-

laterne oder kaputtes Spielplatzgerät: Melden Sie 
Mängel direkt der Gemeindeverwaltung 

> Download und Update über App Store (iPhones) und 
Play Store (Android-Phones) über den QR-Code. 

> Weitere Infos unter www.heimat-info.de 
>  

Schritt 1 
Downloaden Sie die Heimat-Info App auf Ihr Smart-
phone 

 
 

Schritt 2 
Wählen Sie Flachslanden aus. 
 

Schritt 3 
Klicken Sie auf die Glocke rechts oben, um Ihre Favori-
ten zu verwalten. Alle dort ausgewählten Organisatio-
nen können Ihnen Push-Nachrichten senden und er-
scheinen unter "Meine Neuigkeiten". 
 

 



 
6       Amts- und Mitteilungsblatt Markt Flachslanden  12/2024 

Grundstücksgrenzen ς überwachsende 
Pflanzen 
 

Während den Sommermonaten wachsen die Sträu-
cher und Äste von Bäumen auch häufig in die öffentli-
chen Verkehrsflächen Straßen und Gehwege und wer-
den oftmals zum Hindernis für Verkehrsteilnehmer. 
Deshalb werden die Grundstückseigentümer gebeten, 
den sog. Überwuchs entsprechend den nachfolgenden 
Erklärungen zu entfernen. 
Was bedeutet Überwuchs? 
Als Überwuchs werden alle Äste, Zweige und Triebe 
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Pflanzen be-
zeichnet, die über eine Grundstücksgrenze in den Be-
reich der Straße oder des Gehweges hinausragen. 
Hierdurch können insbesondere Kinder, ältere oder 
behinderte Menschen sowie Autofahrer stark beein-
trächtigt werden. Auch abgestorbene Äste und Bäume 
sollten umgehend entfernt werden, da herunterfallen-
des Astwerk eine Gefahr für alle Verkehrsteilnehme-
rinnen und Verkehrsteilnehmer darstellt. 
Was ist frei zu halten? 
 

 
 

Lichtraumprofil 
Das Lichtraumprofil (Durchgangs- bzw. Durchfahrts-
höhe einer Straße) beträgt im Gehweg- und Radweg-
bereich 2,50 Meter und im Fahrbahnbereich 4,50 Me-
ter. Die seitliche Begrenzung ist die Straßenbegren-
zungslinie bzw. die Grundstücksgrenze und eventuell 
ein zusätzlicher Sicherheitsabstand. 
Verkehrseinrichtungen 
Verkehrseinrichtungen sind alle Anlagen, die für den 
Betrieb der Straße erforderlich sind. Hierzu gehören 
alle Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtungen und Hin-
weisschilder. Diese Einrichtungen müssen von Be-
wuchs freigehalten werden, so dass sie jederzeit wahr-
genommen werden können oder in ihrer Funktion 
nicht beeinträchtigt werden. 
Was ist zu tun? 
Eigentümer bzw. Mieter von Grundstücken müssen 
Hecken, Sträucher und Bäume an der Grenze zu öf-
fentlichen Verkehrsflächen so pflegen und beseitigen, 
dass Behinderungen von Verkehrsteilnehmern ausge-
schlossen sind. Wenn Bepflanzungen privater Grund-
stücke in die Gehwege oder Fahrbahnen hineinwach-
sen, wird dadurch der öffentliche Verkehr behindert 
oder gefährdet. 

Vogel- und Baumschutz  
Soweit keine Verkehrsgefährdung vorliegt, ist das Ro-
den oder das auf den Stock setzen von Hecken und 
Sträuchern in der Zeit vom 1. März bis 30. September 
zum Schutz von Vögeln verboten. Form- und Pflege-
schnitte sind zugelassen, wenn sich im Gehölz keine 
Nester befinden. 
 
 
 

Amtliche Bekanntmachungen 
 

Probealarm 
¶ 28. Dezember 2024 
 
 

Nachtragshaushaltssatzung  
 

des Marktes Flachslanden (Landkreis Ansbach) für das 
Haushaltsjahr 2024 
 

Auf Grund des Art. 68 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 63 
ff. der Gemeindeordnung erlässt der Markt Flachslan-
den folgende Nachtragshaushaltssatzung: 
 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan für 
das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt. D e r  
N a c h t r a g s h a u s h a l t s p l a n  b l e i b t  g e g e n -
ü b e r  d e m  H a u s h a l t s p l a n  2 0 2 4  u n v e r -
ä n d e r t . 
 

§ 2 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan 
wird auf 4.500.000 Euro neu festgesetzt. 
 

§ 3 
 

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt am 1. Januar 
2024 in Kraft. 
 

Flachslanden, den 29.10.2024 
 

Markt Flachslanden 
 

Hans Henninger 
Erster Bürgermeister 
 
 

Satzung über die Festsetzung der Real-
steuerhebesätze des Marktes Flachslan-
den (Hebesatzsatzung) 
 

Der Markt Flachslanden erlässt auf Grund der Art. 22 
Abs. 2, Art. 23 ff. der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Bayern, Art. 18 des Kommunalabgabengesetzes 
i. V. mit § 25 des Grundsteuergesetzes und § 16 des 
Gewerbesteuergesetzes folgende Satzung: 
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§ 1 
Hebesätze 

 

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Ge-
meindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen  
Betriebe (A)     550 v.H. 
b) für die Grundstücke (B)   260 v.H. 
 

2. Gewerbesteuer    320 v.H. 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft und gilt 
längstens bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2025 
bzw. bis zum Erlass einer neuen Hebesatzsatzung. 
 

Flachslanden, 29.10.2024 
 

Hans Henninger 
Erster Bürgermeister 
 

 

Unternehmenssatzung für das Kommu-
ƴŀƭǳƴǘŜǊƴŜƘƳŜƴ αYƻƳƳǳƴŀƭǳƴǘŜǊƴŜƘπ
men Markt Flachslanden, Anstalt des öf-
ŦŜƴǘƭƛŎƘŜƴ wŜŎƘǘǎά  
 

Aufgrund von Art. 23 Satz 1, Art. 89 Abs. 3 der Gemein-
deordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 
(GVBl. 1998, S. 796), die zuletzt durch Gesetz vom 
04.06.2024 (GVBl. 2024, S. 98) geändert worden ist, 
erlässt der Markt Flachslanden folgende Satzung:  
 

Satzung 
 

§ 1 
Name, Sitz, Stammkapital 

 

όмύ 5ŀǎ αYƻƳƳǳƴŀƭǳƴǘŜǊƴŜƘƳŜƴ aŀǊƪǘ CƭŀŎƘǎƭŀƴŘŜƴά 
ist ein selbstständiges Unternehmen des Marktes 
Flachslanden in der Rechtsform der Anstalt des öf-
fentlichen Rechts (Kommunalunternehmen).  

 

(2) Das Kommunalunternehmen führt den Namen 
αYƻƳƳǳƴŀƭǳƴǘŜǊƴŜƘƳŜƴ aŀǊƪǘ CƭŀŎƘǎƭŀƴŘŜƴά Ƴƛǘ 
ŘŜƳ ½ǳǎŀǘȊ α!ƴǎǘŀƭǘ ŘŜǎ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘŜƴ wŜŎƘǘǎ ŘŜǎ 
aŀǊƪǘŜǎ CƭŀŎƘǎƭŀƴŘŜƴάΦ 9ǎ ǘǊƛǘǘ ǳƴǘŜǊ ŘƛŜǎŜƳ bŀπ
men im gesamten Geschäfts- und Rechtsverkehr 
auf. Die YǳǊȊōŜȊŜƛŎƘƴǳƴƎ ƭŀǳǘŜǘ αYaCάΦ  

 

(3) Das Kommunalunternehmen hat seinen Sitz im 
Markt Flachslanden.  

 

(4) Das Stammkapital beträgt 100.000 Euro.  
 

(5) Das Kommunalunternehmen führt ein Dienstsiegel 
mit dem Gemeindewappen des Marktes Flachslan-
den.  

§ 2 
Gegenstand des Kommunalunternehmens 

 

(1) Der Markt Flachslanden überträgt dem Kommunal-
unternehmen die Aufgaben der Versorgung des 
Gemeindegebiets mit Wasser und die Beseitigung 
des Abwassers im Gemeindegebiet, sowie der Be-
trieb der öffentlichen Wasserversorgungseinrich-
tungen und der öffentlichen Entwässerungseinrich-
tungen des Marktes Flachslanden. Zur Erfüllung 
seiner Aufgaben kann das Kommunalunternehmen 
Neben- und Hilfsbetriebe einrichten und unterhal-
ten, die die Aufgaben des Kommunalunterneh-
mens fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusam-
menhängen.  

 

(2) Zur Förderung seiner Aufgaben kann das Kommu-
nalunternehmen andere Unternehmen errichten 
und sich an anderen Unternehmen beteiligen, 
wenn das dem Unternehmenszweck dient. Die für 
die Gemeinde geltenden Vorschriften über die Er-
richtung von und Beteiligung an Unternehmen sind 
entsprechend anzuwenden. Insbesondere ist si-
cherzustellen, dass die Haftung des Kommunalun-
ternehmens auf einen bestimmten Betrag begrenzt 
ist.  

 

(3) Das Kommunalunternehmen kann die in Absatz 1 
bezeichneten Aufgaben auch für andere Gemein-
den wahrnehmen.  

 

(4) Die zur Erfüllung der übertragenen Aufgaben not-
wendigen Befugnisse gehen auf das Kommunalun-
ternehmen über. Das Kommunalunternehmen ist 
berechtigt, anstelle der Gemeinde Satzungen und, 
soweit Landesrecht zu deren Erlass ermächtigt, 
Verordnungen für das übertragene Aufgabenge-
biet zu erlassen und zu vollziehen.  

 

§ 3 
Organe 

 

Organe des Kommunalunternehmens sind der Vor-
stand (§ 4) und der Verwaltungsrat (§§ 5 bis 7).  

 

§ 4 
Der Vorstand 

 

(1) Der Vorstand besteht aus einem Mitglied.  
 

(2) Der Vorstand wird vom Verwaltungsrat auf die 
Dauer von fünf Jahren bestellt; eine erneute Bestel-
lung ist zulässig. Der Verwaltungsrat kann bei Vor-
liegen eines wichtigen Grundes Mitglieder des Vor-
stands durch Beschluss mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln aller Mitglieder des Verwaltungsrats 
vorzeitig abberufen.  

 

(3) Der Vorstand leitet das Kommunalunternehmen ei-
genverantwortlich, sofern nicht gesetzlich oder 
durch diese Unternehmenssatzung etwas anderes 
bestimmt ist.  



 
8       Amts- und Mitteilungsblatt Markt Flachslanden  12/2024 

 

(4) Der Vorstand vertritt das Kommunalunternehmen 
nach außen.  

 

(5) Der Vorstand hat dem Verwaltungsrat in allen An-
gelegenheiten auf Anforderung Auskunft zu geben 
und ihn über alle wichtigen Vorgänge rechtzeitig zu 
unterrichten.  

 

(6) Der Vorstand hat dem Verwaltungsrat halbjährlich 
Zwischenberichte über die Abwicklung des Vermö-
gens- und Erfolgsplans schriftlich vorzulegen. Des 
Weiteren hat der Vorstand den Verwaltungsrat zu 
unterrichten, wenn bei der Ausführung des Erfolgs-
plans erfolgsgefährdende Mindererträge oder 
Mehraufwendungen zu erwarten sind. Sind dar-
über hinaus Verluste zu erwarten, die Auswirkun-
gen auf den Haushalt des Marktes Flachslanden ha-
ben können, ist dieser zu unterrichten; dem Ver-
waltungsrat ist hierüber unverzüglich zu berichten.  

 

(7) Besteht der Vorstand aus mehreren Mitgliedern, 
gibt er sich eine Geschäftsordnung, die vor allem 
Bestimmungen über die Einberufung, Beschlussfä-
higkeit und Abstimmung in Anlehnung an § 7 ent-
hält.  

 

§ 5 
Der Verwaltungsrat 

 

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus dem Vorsitzenden 
und 14 übrigen Mitgliedern. Soweit der Vorsitz von 
einem der übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats 
wahrgenommen wird, erfolgt keine Stellvertretung 
dieses Verwaltungsratsmitglieds.  

 

(2) Vorsitzender des Verwaltungsrats ist der erste Bür-
germeister des Marktes Flachslanden. Der Verwal-
tungsratsvorsitzende wird im Fall seiner Verhinde-
rung durch die weiteren Bürgermeister in ihrer Rei-
henfolge vertreten. Die übrigen Mitglieder des Ver-
waltungsrats werden vom Gemeinderat für sechs 
Jahre bestellt. Bei Vorliegen eines wichtigen Grun-
des kann der Gemeinderat die von ihm bestellten 
Mitglieder des Verwaltungsrats vorzeitig abberu-
fen.  

 

(3) Die Amtszeit von Mitgliedern des Verwaltungsrats, 
die dem Gemeinderat angehören, endet mit dem 
Ende der Wahlzeit oder dem vorzeitigen Ausschei-
den aus dem Gemeinderat oder bei berufsmäßigen 
Gemeinderatsmitgliedern mit dem Ausscheiden 
aus dem Beamtenverhältnis. Die Mitglieder des 
Verwaltungsrats üben ihr Amt bis zum Amtsantritt 
der neuen Mitglieder weiter aus. Mitglieder des 
Verwaltungsrats können nicht sein:  

 

- Beamte und Arbeitnehmer des Kommunalunter-
nehmens.  

- Leitende Beamte und leitende Arbeitnehmer von 
juristischen Personen oder sonstigen Organisati-
onen des öffentlichen oder privaten Rechts, an 
denen das Kommunalunternehmen mit mehr als 
50 v. H. beteiligt ist; eine Beteiligung am Stimm-
recht genügt.  

- Beamte und Arbeitnehmer der Rechtsaufsichts-
behörde, die unmittelbar mit Aufgaben der Auf-
sicht über das Kommunalunternehmen befasst 
sind.  

 

Art. 31 Abs. 3 Sätze 2 und 3 GO gelten entspre-
chend.  

 

(4) Der Verwaltungsrat gibt sich unter Beachtung des 
§ 7 eine Geschäftsordnung.  

 

(5) Der Verwaltungsrat hat der Gemeinde auf Verlan-
gen Auskunft über alle wichtigen Angelegenheiten 
des Kommunalunternehmens zu geben. Im Übri-
gen haben die Mitglieder des Verwaltungsrats über 
alle vertraulichen Angaben und Geschäfts- und Be-
triebsgeheimnisse des Unternehmens Verschwie-
genheit zu bewahren; diese Pflicht besteht auch 
nach ihrem Ausscheiden fort. Sie gilt nicht gegen-
über den Organen der Gemeinde (§ 4 KUV).  

 

(6) Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten eine 
Entschädigung in der gleichen Höhe wie die Mit-
glieder des Marktgemeinderats je Sitzung, wenn 
die Sitzung als eigenständige Sitzung und nicht im 
unmittelbaren Zusammenhang einer Gemeinde-
ratssitzung stattfindet. Sie ist nach Ablauf jeder Sit-
zung zahlbar.  

 

§ 6 
Zuständigkeit des Verwaltungsrats 

 

(1) Der Verwaltungsrat überwacht die Geschäftsfüh-
rung des Vorstands.  

 

(2) Der Verwaltungsrat kann jederzeit vom Vorstand 
über alle Angelegenheiten des Kommunalunter-
nehmens Berichterstattung verlangen.  

 

(3) Der Verwaltungsrat entscheidet über:  
 

1. Erlass und Änderung von Satzungen und Verord-
nungen im Rahmen des durch diese Unterneh-
menssatzung übertragenen Aufgabenbereichs (§ 
2 Abs. 4);  

2. Bestellung und Abberufung der Mitglieder des 
Vorstands sowie Regelung der Dienstverhältnisse 
der Vorstandsmitglieder;  

3. Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplans;  
4. Die Festsetzung allgemeiner Versorgungs-, Ent-

sorgungs- bzw. Beförderungs- und Benutzungs-
bedingungen sowie allgemeiner Tarife, Gebühren 
und Beiträge;  

5. Beteiligung des Kommunalunternehmens an an-
deren Unternehmen; 
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6. Bestellung des Abschlussprüfers;  
7. Feststellung des geprüften Jahresabschlusses, 

Verwendung des Jahresgewinns, Behandlung des 
Jahresverlustes sowie Entlastung des Vorstands;  

8. Bestellung und Widerruf von Prokuren;  
9. Ernennung, Beförderung, Abordnung, Verset-

zung, Zuweisung an eine Einrichtung, Ruhe-
standsversetzung und Entlassung von Beamten 
sowie die Einstellung, Höhergruppierung, Abord-
nung, Versetzung, Zuweisung an einen Dritten, 
Beschäftigung mittels Personalgestellung und 
Entlassung von Arbeitnehmern;  

10. Abschluss von Zweckvereinbarungen und sons-
tigen Verträgen nach § 2 Abs. 3;  

11. Aufnahme von Darlehen, die im Einzelfall den 
Betrag von 10.000 Euro überschreiten;  

12. Erwerb, Veräußerung, Tausch und Belastung 
von Grundstücken und grundstücksgleichen 
Rechten.  

13. Verfügungen über Anlagevermögen und die 
Verpflichtung hierzu, wenn der Gegenstandswert 
im Einzelfall den Betrag von 10.000 Euro (Netto-
betrag) überschreitet, sowie die Veräußerung 
von Vermögensgegenständen unter ihrem Wert 
und die Verpflichtung hierzu;  

14. Wesentliche Änderungen des Betriebsumfan-
ges des Kommunalunternehmens im Rahmen der 
durch diese Unternehmenssatzung (§ 2 Abs. 1) 
übertragenen Aufgaben;  

15. Abschluss von Verträgen, die Lieferungen und 
Leistungen an das Kommunalunternehmen zum 
Gegenstand haben, ab einer Wertgrenze von 
10.000 Euro sowie der Abschluss sonstiger 
Rechtsgeschäfte, die Verpflichtungen des Kom-
munalunternehmens beinhalten, ab einer Wert-
grenze von 10.000 Euro, bei Verträgen, die eine 
längere Vertragslaufzeit aufweisen, gilt eine 
Wertgrenze von jährlich 5.000 Euro (Nettobe-
träge);  

16. Mehrausgaben für einzelne Vorhaben des Ver-
mögensplanes, die 10 Prozent des Ansatzes, min-
destens jedoch den Betrag von 10.000 Euro über-
steigen, sowie außerplanmäßige Mehrausgaben 
über 10.000 Euro (Nettobeträge);  

17. Mehraufwendungen, die den im Wirtschafts-
plan festgelegten Erfolgsplan um mehr als 10.000 
Euro (Nettobetrag) gefährden, ausgenommen 
Mehraufwendungen durch über dem Ansatz lie-
gende Energiebezugskosten zum Eigenverbrauch;  

18. Mitgliedschaft beim und Austritt aus dem Kom-
munalen Arbeitgeberverband (KAV) sowie der Zu-
satzversorgungskasse der bayerischen Gemein-
den (ZVK).  

(4) Der Gemeinderat des Marktes Flachslanden kann 
den Mitgliedern des Verwaltungsrats vor den Ent-
scheidungen nach Absatz 3 Weisungen erteilen.  

 

(5) Vorstandsmitgliedern gegenüber vertritt der Vor-
sitzende des Verwaltungsrats das Kommunalunter-
nehmen gerichtlich und außergerichtlich. Er ver-
tritt das Kommunalunternehmen auch, wenn noch 
kein Vorstand vorhanden oder der Vorstand hand-
lungsunfähig ist.  

 

(6) Unaufschiebbare Geschäfte oder dringliche Anord-
nungen können vom Vorsitzenden anstelle des Ver-
waltungsrats getroffen werden. Hiervon ist dem 
Verwaltungsrat in der nächsten Sitzung Kenntnis zu 
geben.  

 

§ 7 
Einberufung und Beschlüsse des Verwaltungsrats 

 

(1) Der Verwaltungsrat tritt auf schriftliche oder elekt-
ronische Einladung des Vorsitzenden des Verwal-
tungsrats zusammen. Die Einladung muss Tagungs-
zeit und -ort und die Tagesordnung angeben und 
den Mitgliedern des Verwaltungsrats spätestens 
am 5. Tag vor der Sitzung zugehen. In dringenden 
Fällen kann die Frist auf 3 Tage abgekürzt werden. 
Der Sitzungstag und der Tag des Zugangs der La-
dung werden bei der Berechnung der Frist nicht 
mitgerechnet  

 

(2) In der Tagesordnung sind die Beratungsgegen-
stände einzeln und inhaltlich konkretisiert zu be-
nennen, damit es den Verwaltungsratsmitgliedern 
ermöglicht wird, sich auf die Behandlung der jewei-
ligen Gegenstände vorzubereiten. Über andere als 
in der Tagesordnung angegebene Beratungsgegen-
stände darf nur dann Beschluss gefasst werden, 
wenn  

 

1. die Angelegenheit dringlich ist und der Verwal-
tungsrat der Behandlung mehrheitlich zustimmt 
oder  

2. sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrats anwe-
send sind und kein Mitglied der Behandlung wi-
derspricht.  

 

(3) Der Verwaltungsrat ist jährlich mindestens zweimal 
einzuberufen. Er muss außerdem einberufen wer-
den, wenn es mindestens die Hälfte der Mitglieder 
des Verwaltungsrats unter Angabe der Beratungs-
gegenstände beantragt.  

 

(4) Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden vom 
Vorsitzenden des Verwaltungsrats geleitet.  

 

(5) Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn sämt-
liche Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind und 
die Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimm-
berechtigt ist.  

 

(6) Wird der Verwaltungsrat zum zweiten Mal zur Ver-
handlung über denselben Gegenstand zusammen-
gerufen, so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der 
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Erschienenen beschlussfähig. Bei der zweiten Ein-
ladung muss auf diese Folge hingewiesen werden.  

 

(7) Beschlüsse des Verwaltungsrats über die Beteili-
gung des Kommunalunternehmens an anderen Un-
ternehmen bedürfen einer Mehrheit von zwei Drit-
tel der Mitglieder des Verwaltungsrats. Im Übrigen 
werden die Beschlüsse des Verwaltungsrats mit 
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen ge-
fasst. Stimmenthaltungen sind nicht zulässig.  

 

(8) Die Beschlussfassung kann außerhalb von den nach 
Absatz 1 einberufenen Sitzungen auf schriftlichem 
oder elektronischem Wege erfolgen, wenn alle 
Verwaltungsratsmitglieder zustimmen und sich an 
der Beschlussfassung beteiligen (Umlaufbe-
schluss). Absatz 9 gilt entsprechend.  

 

(9) Über die gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift 
zu fertigen. Die Niederschrift muss Tag und Ort der 
Sitzung, die Namen der anwesenden Verwaltungs-
ratsmitglieder, die behandelten Gegenstände, die 
gefassten Beschlüsse und das Abstimmungsergeb-
nis ersehen lassen. Die Niederschrift ist vom Vorsit-
zenden des Verwaltungsrats zu unterzeichnen und 
dem Verwaltungsrat in der nächsten Sitzung zur 
Genehmigung vorzulegen. Die Niederschriften 
werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats 
aufbewahrt und können von den Mit-gliedern des 
Verwaltungsrats jederzeit eingesehen werden. Die 
gefassten Beschlüsse sind dem Vorstand zur Kennt-
nis zu geben.  

 

§ 8 
Schriftform 

 

Verpflichtende Erklärungen bedürfen der Schrift-
form, soweit es sich nicht um ständig wiederkeh-
rende Geschäfte des täglichen Lebens handelt, die 
finanziell von unerheblicher Bedeutung sind. Die 
¦ƴǘŜǊȊŜƛŎƘƴǳƴƎ ŜǊŦƻƭƎǘ ǳƴǘŜǊ ŘŜƳ bŀƳŜƴ αYƻƳπ
munalunternehmen Markt Flachslanden - Anstalt 
ŘŜǎ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘŜƴ wŜŎƘǘǎ ŘŜǎ aŀǊƪǘŜǎ CƭŀŎƘǎƭŀƴŘŜƴά 
durch den Vorstandsvorsitzenden, im Übrigen 
durch jeweils Vertretungsberechtigte.  
 

§ 9 
Beamte, Beschäftigte 

 

(1) Das Kommunalunternehmen hat Dienstherrenfä-
higkeit.  

 

(2) Werden dem Kommunalunternehmen vom Markt 
Flachslanden Beamte für eine ihrem Amt entspre-
chende Tätigkeit bei dem Kommunalunternehmen 
zugewiesen, haben diese den Anordnungen des 
Kommunalunternehmens Folge zu leisten.  

 

(3) Das Kommunalunternehmen trägt als Dienstherr 
die Kosten seiner Beschäftigten. Weist der Markt 

Flachslanden gem. Abs. 2 eigene Beschäftigte/Be-
amte dem Kommunalunternehmen zur Dienstleis-
tung zu, hat das Kommunalunternehmen der Ge-
meinde die Kosten hierfür, bei Teilzeit-Zuweisung 
im jeweiligen anteiligen Umfang, zu erstatten.  

 

Näheres hierzu und eine mögliche Beteiligung des 
Kommunalunternehmens an den Versorgungslas-
ten passiver Beamter und Hinterbliebener des 
Marktes Flachslanden ist in einer gesonderten Ver-
einbarung zwischen dem Kommunalunternehmen 
und der Gemeinde zu regeln.  
 

§ 10 
Wirtschaftsführung, Wirtschaftsplan, Finanzplanung 

 

(1) Das Kommunalunternehmen ist sparsam und wirt-
schaftlich unter Beachtung des öffentlichen Zwecks 
zu führen. Im Übrigen gelten die Vorschriften der 
Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV) 
über Wirtschaftsführung, Vermögensverwaltung 
und Rechnungslegung sowie Art. 95 Abs. 1 GO.  

 

(2) Der Vorstand stellt vor Beginn eines jeden Wirt-
schaftsjahres einen Wirtschaftsplan (§ 16 KUV) so-
wie einen fünfjährigen Finanzplan (§ 19 KUV) auf 
und schreibt diesen entsprechend fort. Der Wirt-
schaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan und dem 
Vermögensplan. Dem Wirtschaftsplan ist ein Stel-
lenplan beizufügen. Wirtschaftsplan und Finanz-
plan sind so recht-zeitig aufzustellen, dass der Ver-
waltungsrat vor Beginn des kommenden Wirt-
schaftsjahres seine Zustimmung geben kann. Bei 
erheblichen Abweichungen ist der Wirtschaftsplan 
unverzüglich zu ändern (§ 16 Abs. 2 KUV).  

 

§ 11 
Jahresabschluss, Lagebericht, Prüfung 

 

(1) Der Vorstand hat innerhalb von sechs Monaten 
nach Ende des Wirtschaftsjahres den Jahres-ab-
schluss und den Lagebericht nach den für große Ka-
pitalgesellschaften geltenden Vorschriften des 
HGB sowie die Erfolgsübersicht aufzustellen. Ab-
weichend von Satz 1 besteht keine Pflicht zur Er-
stellung und Vorlage eines Nachhaltigkeitsberichts 
im Sinne der §§ 289b ff. des Handelsgesetzbuches, 
soweit nicht gesetzliche Vorschriften unmittelbar 
anwendbar sind. Der Jahresabschluss und der Lage-
bericht sind von sämtlichen Vorstandsmitgliedern 
unter Angabe des Datums zu unterzeichnen und 
durch einen Abschlussprüfer unter Beachtung des 
Art. 107 GO prüfen zu lassen.  

 

(2) Nach Durchführung der Abschlussprüfung ist der 
Jahresabschluss mit Lagebericht und Erfolgsüber-
sicht dem Verwaltungsrat zur Feststellung vorzule-
gen (§ 27 KUV). Der Vorstand hat dem Verwal-
tungsrat einen Vorschlag für die Verwendung bzw. 
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Behandlung des Ergebnisses zu machen. Der Jah-
resabschluss, der Lagebericht, die Erfolgsübersicht 
und der Bericht über die Abschlussprüfung sind 
dem Markt Flachslanden unverzüglich nach Fest-
stellung zuzuleiten.  

 

§ 12 
Wirtschaftsjahr 

 

Das Wirtschaftsjahr des Kommunalunternehmens 
ist das Kalenderjahr.  

 

§ 13 
Vermögensübertragung bei Auflösung des Kommu-

nalunternehmens 
 

Das Vermögen dieses Kommunalunternehmens 
geht im Falle der Auflösung im Wege der Gesamt-
rechtsnachfolge auf den Markt Flachslanden über.  
 

§ 14 
Öffentliche Bekanntmachungen 

 

Für amtliche Bekanntmachungen des Kommunal-
unternehmens gelten die Bestimmungen der Ge-
schäftsordnung für den Marktgemeinderat des 
Marktes Flachslanden in ihrer jeweils gültigen Fas-
sung entsprechend. Sonstige öffentliche Bekannt-
machungen des Kommunalunternehmens sind in 
der für den Markt Flachslanden ortsüblichen Weise 
vorzunehmen.  

 

§ 15 
Inkrafttreten 

 

Das Kommunalunternehmen entsteht am 
01.01.2025, frühestens jedoch am Tag nach der Be-
kanntmachung dieser Satzung. Gleichzeitig tritt 
diese Satzung in Kraft.  

 

Flachslanden, den 19.11.2024  
 

Hans Henninger, Erster Bürgermeister 
 
 

Vollzug der Naturschutzgesetze; Zonie-
rungskonzept solare Strahlungsenergie 
(Freiflächen-Photovoltaikanlagen) Natur-
park Frankenhöhe, Verfahren zur Ände-
rung der Verordnung über den Naturpark 
Frankenhöhe, Beteiligung gemäß Art. 52 
Abs. 1 BayNatSchG und ortsübliche Be-
kanntgabe gemäß Art. 52 Abs. 2 Bay-
NatSchG 
 

BEKANNTMACHUNG 
 

Der Bezirk Mittelfranken, beabsichtigt, die Schutzzone 
des Naturparks Frankenhöhe für die Nutzung solarer 
Strahlungsenergie (Freiflächen-Photovoltaikanlagen) 
zu zonieren. Hiervon ist der Markt Flachslanden mit 

den Gemarkungen Flachslanden, Kettenhöfstetten, 
Neustetten, Virnsberg und Sondernohe betroffen (vgl. 
beigefügte Karte). 
 

 
 

Der Verordnungsentwurf, eine Übersichtskarte (M 1: 
100.000) sowie die Teilkarten Solar-Nord, Solar-Mitte, 
Solar-Süd (M 1 : 25.000) werden zur öffentlichen Ein-
sichtnahme beim Markt Flachslanden, Schulstraße 2, 
91604 Flachslanden im Bürgerbüro, Tel-Nr. 09829 
91110, von Montag, 16. Dezember 2024 bis ein-
schließlich Freitag, 14. Februar 2025 ausgelegt, Art. 52 
Abs. 2 BayNatSchG. Die Einsichtnahme ist während 
der allgemeinen Öffnungszeiten möglich: Montag bis 
Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und Dienstag von 13:00 
bis 16:00 Uhr sowie Donnerstag von 14:00 bis 18:00 
Uhr 
 

Darüber hinaus werden die digitalen Auslegungsunter-
lagen auf folgender Internetseite des Bezirks Mittel-
franken bereitgestellt. 
 

http://www.bezirk -mittelfranken.de  
 

Dies ersetzt jedoch nicht die Auslegung durch die Ge-
meinden und Landratsämter. 
 

Etwaige Bedenken und Anregungen können während 
der Auslegungsfrist beim Markt Flachslanden, Schul-
straße 2, 91604 Flachslanden oder beim Bezirk Mittel-
franken, Bildungs- und Umweltreferat, Danziger 
Straße 5, 91522 Ansbach vorgebracht werden. Eine 
Verletzung der Vorschriften des Art. 52 Abs. 1 bis 6 
BayNatSchG ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres nach Bekanntmachung dieser Rechtsver-
ordnung schriftlich unter Angabe der Tatsachen, die 
die Verletzung begründen sollen, beim Bezirk Mittel-
franken geltend gemacht wird (Art. 52 Abs. 7 Bay-
NatSchG). Hinweis Datenschutz gem. Art. 13 DSGVO: 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt 
auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e 
DSGVO i.V.m. § 26 BNatSchG, Art. 52, 55 BayNatSchG 
und dem BayDSG. Weitere Informationen entnehmen 
Sie bitte den datenschutzrechtlichen Informations-
pflichten, die ebenfalls öffentlich ausliegen. 
 

Flachslanden, 30.11.2024 
 

Hans Henninger, Erster Bürgermeister 
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Erweiterung des Wärmenetzes 
Flachslanden 

 

Die Firma eco:net ist noch immer dabei, die aufge-
nommenen Daten auszuwerten und die Kalkulation zu 
erstellen. Deshalb gibt es in dieser Ausgabe an dieser 
Stelle erneut nichts Neues zu berichtigen. Wir gehen 
davon aus, dass wir im Januar erste Ergebnisse haben. 
 
 

Aus unserer Gemeinde 

 

Königsproklamation 2024 
 

Der Schützenverein 1872 Flachslanden hat am Sams-
tag, den 26.10.2024 seinen Königsball mit der Königs-
proklamation im Schützenhaus abgehalten. 
 

Neuer Schützen-
könig, bereits 
zum sechsten Mal 
wurde Ernst Nus-
pel mit einen 
137,5 Teiler vor 
Hubert Bodächtel 
mit einen 192,7 
Teiler und Patrick 
Horst mit einen 
193,8 Teiler. 
Neue Jugendköni-
gin wurde Finja 
Lederer mit einen 
220,0 Teiler vor Angelina Magdsick mit einen 260,7 
Teiler und Annalena Bader mit einen 263,6 Teiler. Zu-
vor wurden die noch amtierenden Könige Lisa Bayer 
und Hubert Bodächtel mit der Schützenkapelle und ei-
ner stattlichen Anzahl an Schützenschwestern und -
brüdern zuhause abgeholt, wo sie einer Einladung zu 
Speis und Trank gefolgt sind. Herzlichen Dank an die 
Familien Bayer und Bodächtel für die hervorragende 
Bewirtung. Noch einen besonderen Dank an Hans 
Bayer, der die Schützenkapelle mit dem Traktor zum 
König und wieder zurück zum Schützenhaus gefahren 
hatte. 
 

Am Vereinspokal beteiligten sich 6 Vereine mit insge-
samt 79 Teilnehmern. Dieses Jahr konnte der TSV 
Flachslanden mit 715,2 Punkte den Pokal vor der FFW 
Flachslanden mit 1004,4 Punkte gewinnen. Der FFW 
Kettenhöfstetten konnte sich den dritten Platz mit 
1326,0 Punkte sichern. Die Meistbeteiligung ging an 
die FFW Flachslanden wie letztes Jahr vor dem TSV 
Flachslanden. Die FFW Kettenhöfstetten wurden auf 
den dritten Platz verwiesen. 
 

Das beste Einzelergebnis erzielte Herbert Schultheiß 
mit 68,8 Punkte. Platz zwei belegte Hannes Keitel mit 

69,2 Punkte und knapp dahinter mit 69,8 Punkten be-
legte Peter Schuster den dritten Platz. Danke für die 
gute Beteiligung der angetretenen Vereine. 
 

Am Königschießen beteiligten sich 41 Schützen. 
Alle Ergebnisse auf einen Blick: 
 

Festscheibe: 1. Patrick Horst 58,6 Teiler 
  2. Andreas Albrecht 71,1 Teiler 
  3. Helmut Stich 84,1 Teiler 
 

Jugendpokal: 1. Leonie Lederer 40,7 Teiler 
  2. Lisa Bayer 296,6 Teiler 
  3. Angelina Magdsick 297,6 Teiler 
 

LG-Pokal: 1. Stefan Binder 83,9 Teiler 
  2. Ernst Nuspel 197,5 Teiler 
  3. Thomas Völler 237,1 Teiler 
 

LP-Pokal: 1. Patrick Horst 169,3 Teiler 
  2. Johannes Grabinski 219,6 Teiler 
  3. Andreas Albrecht 355,2 Teiler 
 

Wiedergründungspokal:  
  1. Dieter Reif 14,8 Teiler 
   2. Alexander Pollak 62,0 Teiler 
  3. Wolfgang Kehrberger 82,1 Teiler 
 

Großkaliberpokal: 
  1. Angelie Weiße 125,1 Teiler 
  2. Matthias Lederer 594,8 Teiler 
  3. Paul Schwarz 803,3 Teiler 
 
Meister:  1. Leonie Lederer 100,3 Ringe 
  2. Annalena Bader 99,7 Ringe 
  3. Matthias Lederer 98,1 Ringe 
 

Meister Auflage: 
  1. Ernst Nuspel 105,4 Ringe 
  2. Michael Kehrberger 102,1 Ringe 
  3. Helmut Stich 101,6 Ringe 
 
Punktscheibe 1. Stefan Binder 38,2 Punkte 
  2. Alexander Pollak 49,2 Punkte 
  3. Matthias Lederer 61,6 Punkte 
 

Punktscheibe Auflage: 
  1. Helmut Stich 73,4 Punkte 
  2. Ernst Nuspel 87,5 Punkte 
  3. Michael Kehrberger 250,7 Punkte 
 

Der scheidende Schützenkönig Hubert Bodächtel ließ 
es sich nicht nehmen seine gestiftete Scheibe dem 
neuen König Ernst Nuspel zu übergeben. Sein Motiv 
zeigt unseren verstorbenen Ehrenschützenmeister 
Hans Döring als Dirigent der Schützenkapelle. Hubert 
Bodächtel nannte ihn und Franz Beckenbauer als zwei 
sehr wichtige Menschen die uns leider dieses Jahr ver-
lassen haben. Eine Münze mit Franz Beckenbauer ziert 
nun die Schützenkönigskette. Das Schützenhaus war 
sehr gut besucht und auch die Bar im Schießstandkel-
ler wurde wieder gut angenommen. 
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Wir möchten uns noch bei der FFW Flachslanden für 
die Straßensicherung herzlichst bedanken, auch bei al-
len Gästen und natürlich allen Helfern. 
 

 
 

Ernst Nuspel, Hubert Bodächtel 
 

Vorstandschaft Schützenverein 1782 Flachslanden 
 
 

Roseschießen 2024 
 

Mit einem guten 51,0 Teiler hat sich Reiner Pflug vor 
Ernst Nuspel (78,4 Teiler) und Frank Bayer (80,4 Teiler) 
den Sieg auf die vom Gasthaus Rose gestiftete Scheibe 
gesichert. Zusätzlich erhielt der Gewinner noch einen 
Menügutschein für zwei Personen. Für die drei Erst-
platzierten gab es Verzehrgutscheine, die gleich an Ort 
und Stelle eingelöst werden konnten. Danke nochmals 
an die Familie Hasselt, die uns zum zweiunddreißigs-
ten Mal unterstützte. Als kleines Dankeschön beka-
men unsere anwesenden Wettkampfschützen für ih-
ren geleisteten Einsatz vom Schützenverein noch ei-
nen Verzehrgutschein.   
 

 
 

W. Kehrberger, Reiner Pflug und Hans Hasselt, Foto: H. Stich 

 
 
 
 
 

Aus dem Landratsamt 
 

Ehrenamtliche Moderatoren 
für die Verkehrswachten ge-
sucht 
 

Fahrtrainings für junge Fahrer, Rückmeldefahrten für 
Senioren und Sicherheitstrainings für Pedelec-Nutzer, 
dies sind nur einige Aktivitäten, die die Verkehrswach-
ǘŜƴ ƛƳ [ŀƴŘƪǊŜƛǎ !ƴǎōŀŎƘ ŀƴōƛŜǘŜƴΦ α5ƛŜ {ƛŎƘŜǊƘŜƛǘ 
der Bürgerinnen und Bürger im Straßenverkehr, gleich 
ǿŜƭŎƘŜƴ !ƭǘŜǊǎΣ ƛǎǘ ƳƛǊ Ŝƛƴ ƎǊƻǖŜǎ !ƴƭƛŜƎŜƴάΣ ǎŀƎǘ 
[ŀƴŘǊŀǘ 5ǊΦ WǸǊƎŜƴ [ǳŘǿƛƎ ǳƴŘ ŦǸƘǊǘ ǿŜƛǘŜǊ ŀǳǎΥ αCǸǊ 
die Durchführung der genannten Angebote braucht es 
aber Ehrenamtliche. Daher rufe ich Interessierte dazu 
auf sich im Landratsamt Ansbach zu melŘŜƴΦά  
 

Diese Ehrenamtlichen sollen als sogenannte Modera-
toren eingesetzt werden, spezielle Vorerfahrungen für 
ihre Ausbildung sind nicht nötig. Interessierte Bürge-
rinnen und Bürger sind daher aufgerufen sich bis zum 
11. November 2024 an das Landratsamt Ansbach un-
ter der Telefonnummer 0981 468-3400 oder per E-
Mail an sg34@landratsamt-ansbach.de zu wenden. 
Als Teil der Verkehrswachten des Landkreises Ans-
bach, die derzeit einen Moderatoren-Pool aufbauen, 
würden sie dann dabei helfen die Verkehrssicherheit 
zu fördern und Verkehrsunfälle zu verhüten. Die In-
halte sowie der Umfang der Ausbildung sind unter 
www.verkehrswacht.de/mitmachen zu finden. Die 
Aus- und Fortbildung ist kostenlos, für das Engage-
ment wird eine Aufwandsentschädigung gewährt. 
 
 

Abfallratgeber 2025 wird 
verteilt 
 

Wann werden die gelben Säcke abge-
holt? Was darf in die Bio- oder die Papiertonne? Und 
wie kann ich Abfall vermeiden? Diese und zahlreiche 
weitere Fragen zum Thema Abfallentsorgung beant-
ǿƻǊǘŜǘ ŘŜǊ αwŀǘƎŜōŜǊ !ōŦŀƭƭ нлнрάΦ 5ŀǎ {ŜǊǾƛŎŜƘŜŦǘ 
wird am 14. November 2024 im gesamten Landkreis 
Ansbach verteilt. Erstmals erfolgt die Verteilung über 
ŘƛŜ α²ƻŎƘŜ ƛƳ .ƭƛŎƪά ǳƴŘ ŘŜƴ αCǊŅƴƪƛǎŎƘ IƻƘŜƴƭƻƘƛπ
ǎŎƘŜƴ ²ƻŎƘŜƴǎǇƛŜƎŜƭάΦ ½ǳŘŜƳ ŜǊƘŀƭǘŜƴ ŘƛŜ DŜƳŜƛƴπ
den Ende November Exemplare zum Auslegen und 
auch im Landratsamt Ansbach kann der Ratgeber mit-
genommen werden. Auf 52 Seiten liefert die neue Aus-
gabe der Broschüre alle Abfuhrtermine des Landkrei-
ses, einen Überblick über die Wertstoffhöfe sowie aus-
führliche Tipps und Informationen rund um das Thema 
Abfall. Das Abfall-ABC listet verschiedene Arten von 
Wertstoffen und Abfällen auf und gibt an, über wel-
chen Weg diese am besten zu entsorgen sind.  
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Besonderes Augenmerk sollten Bürgerinnen und Bür-
ger ab 2025 auf die Biotonne legen. Der Anteil von so-
genannten Fehlwürfen, also Abfall, der eigentlich in 
andere Tonnen gehört, ist hoch. Für Entsorgungsbe-
triebe wird es immer schwieriger aus verunreinigtem 
Bioabfall Kompost herzustellen. Daher steuert der Ge-
setzgeber entgegen, indem Entsorgungs- und Kom-
postierbetriebe ab Mai 2025 die Möglichkeit haben, 
Bioabfälle mit mehr als drei Prozent Fremdstoffanteil 
zurückzuweisen. Das hat zur Folge, das Bürgerinnen 
und Bürger, deren Biobehälter weiterhin Fehlstoffe 
enthält, damit rechnen müssen, dass ihre Tonne nicht 
entleert wird. Für die kostenpflichtige Entsorgung des 
falsch befüllten Behälters sind die Bürger selbst ver-
antwortlich. 
 

 
 

5ŜǊ αwŀǘƎŜōŜǊ !ōŦŀƭƭ нлнрά ǿƛǊŘ ŘŜǊȊŜƛǘ ƛƳ [ŀƴŘƪǊŜƛǎ !ƴǎōŀŎƘ ǾŜǊǘŜƛƭǘΦ 
Foto: Landratsamt Ansbach/Josephine Georgi 
 

Viele Bürgerinnen und Bürger nutzen zusätzlich zum 
Abfallratgeber die kostenlose Abfall-App des Landkrei-
ǎŜǎ !ƴǎōŀŎƘΦ !ǳŎƘ ƘƛŜǊǸōŜǊ ƪŀƴƴ ŘŜǊ αwŀǘƎŜōŜǊ !ōŦŀƭƭ 
нлнрά ŀōƎŜǊǳŦŜƴ ǿŜǊŘŜƴΦ «ōŜǊ ŘƛŜ ²ŜōǎƛǘŜ ŘŜǎ [ŀƴŘπ
kreises Ansbach und die Abfall-App können sich Bür-
gerinnen und Bürger zusätzlich einen personalisierten 
Abfuhrkalender im PDF-Format mit den Fraktionen 
Restabfall, Bioabfall, Altpapier, Gelber Sack und der 
mobilen Problemabfallsammlung erstellen lassen. Da-
mit kein Leerungstermin verpasst wird, können sich 
die Nutzer der App an die Leerungstermine am eige-
nen Wohnort erinnern lassen oder es kann auch ohne 
die Nutzung der App eine Erinnerung per E-Mail für 
den Abfallkalender eingerichtet werden. 
 
 

Gemeinderat 
 

Gemeinderatssitzung vom 08.10.2024 ς 
öffentlicher Teil 
 
TOP 01 Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der Be-
schlussfähigkeit - beschließend 
 

Alle Mitglieder sind ordnungsgemäß geladen worden. 
Erster Bürgermeister Henninger stellt fest, dass die 
Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimmberech-
tigt ist. Das Gremium ist daher beschlussfähig. Der 
Vorsitzende erklärt die Sitzung für eröffnet. Die Be-
richterstattung erfolgt grundsätzlich durch den Vorsit-
zenden, sollte in der Niederschrift kein anderer oder 
zusätzlicher Berichterstatter benannt sein. 
 

Marktgemeinderat Kraheberger stellt einen Antrag 
aǳŦ ±ŜǊƭŜƎǳƴƎ ŘŜǊ ¢ŀƎŜǎƻǊŘƴǳƴƎǎǇǳƴƪǘŜ с όαYƻƳƳǳπ
nalunternehmen Markt Flachslanden - Grundsatzbe-
schluss zur Gründung eines Kommunalunter-nehmens 
ƴŀŎƘ !ǊǘΦ усΣ уф Dh .ŀȅŜǊƴάύ ǳƴŘ т όαYƻƳƳǳƴŀƭǳƴǘŜǊπ
nehmen Markt Flachslanden - Beschluss über die Un-
ternehmenssatzung für das Kommunalunternehmen 
aŀǊƪǘ CƭŀŎƘǎƭŀƴŘŜƴ όYaCύάύ ŀǳŦ ŘƛŜ ƴŅŎƘǎǘŜ aŀǊƪǘƎŜπ
meinderatsitzung, hilfsweise auf Verlegung auf eine 
Sondersitzung. 
 

Zusätzlich wird beantragt im nicht öffentlichen Teil der 
Marktgemeinderatsitzung, die beiden genannten 
TOPs vorzubereiten, intern zu besprechen und weitere 
Informationen auszutauschen. Er begründet dies da-
mit, dass dem Marktgemeinderat für einen Beschluss 
noch nicht alle Informationen vorliegen und zuvor 
auch noch intern diskutiert werden sollte. 
 

Bürgermeister Henninger entgegnet, dass der Markt-
gemeinderat schon mehrmals über die Thematik bera-
ten hat und mit der Sitzungseinladung ausführliche In-
formationen zur Verfügung gestellt wurden. Weiter-
hin wurde der Marktgemeinderat zusätzlich mit einer 
weiteren ausführlichen Mail informiert und alle Mit-
glieder des Marktgemeinderats zu einer Vorbespre-
chung am Freitagnachmittag mit ihm und Geschäfts-
leiter Sokolowski eingeladen. Daran haben sechs Ge-
meinderatsmitglieder teilgenommen. Bei der Verwal-
tung hätten auch noch darüber hinausgehende Infor-
mationen eingeholt werden können. Er sehe keinen 
Anlass, warum die beiden TOPs nicht behandelt wer-
den sollten. 
 

Beschluss: 6 Ja-Stimmen/7 Nein-Stimmen 
Die Tagesordnungspunkte 6 und 7 der heutigen Sit-
zung werden auf die nächste Marktgemeinderats-sit-
zung vertagt. Alternativ werden die Tagesordnungs-
punkte 6 und 7 auf eine Sondersitzung verlegt. Über 
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die Tagesordnungspunkte 6 und 7 wird der Marktge-
meinderat im nicht öffentlichen Teil der Sitzung vorab 
beraten. 
 
TOP 02 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung 
vom 17.09.2024 ς öffentlicher Teil - beschließend 
 

Der Vorsitzende bittet um Genehmigung der Nieder-
schrift der Sitzung vom 17.09.2024 ς öffentlicher Teil. 
Der Marktgemeinderat erhebt keine Einwände gegen 
die Niederschrift. 
 

Beschluss: einstimmig 
Die Niederschrift der Sitzung vom 17.09.2024 ς öffent-
licher Teil wird genehmigt. 
 
TOP 03 Baupläne 
keine 
 
TOP 04 Wasserversorgung - Vergabe Erneuerung 
Schachtinstallation OT Oberrosenbach/OT Bors-
bach/TW Virnsberg; Ergebnis und Beschluss - be-
schließend 
 

In der Sitzung am 11.12.2018 wurde das Ingenieur-
büro Christofori und Partner mit der Planung der Er-
neuerung der Schachtinstallationen Oberrosen-
bach/Borsbach und Virnsberg beauftragt. Die 
Schächte sind dringend sanierungsbedürftig und soll-
ten Instand gesetzt werden. Am 07.08.24 fand die Sub-
mission für die Erneuerung der Schachtinstallationen 
Oberrosenbach/Borsbach und Hochbehälter Virns-
berg statt. Es wurden 6 Firmen zur Abgabe eines An-
gebots aufgefordert. Es sind 6 Angebote eingegangen: 
 

1. WILO EMU Anlagenbau GmbH, Roth мнрΦмррΣут ϵ 
2. Weiterer Anbieter   мотΦномΣнс ϵ 
3. Weiterer Anbieter   мофΦорлΣрф ϵ 
4. Weiterer Anbieter   мпоΦуфоΣол ϵ 
5. Weiterer Anbieter   156.155,рм ϵ 
6. Weiterer Anbieter   мсрΦпсмΣсф ϵ 
 

Der Anbieter zu 2. Wurde nach der Prüfung der Ange-
bote ausgeschlossen, da Einheitspreise nicht angege-
ben wurden und schriftliche Änderungen am Angebot 
vorgenommen wurden. Die Fa. WILO EMU Anlagen-
bau GmbH erfüllt alle Kriterien der Ausschreibung und 
ist der günstigste Anbieter. Es wird daher empfohlen 
die Arbeiten an die Fa. WILO EMU zu vergeben. 
 

5ƛŜ YƻǎǘŜƴǎŎƘŅǘȊǳƴƎ ƭŀƎ ƛƳ WŀƘǊ нлму ōŜƛ млнΦллл ϵΦ 
Die Preissteigerung beträgt ca. 18,5 % und ist im Rah-
men der Inflation der letzten Jahre. Die Arbeiten sollen 
im Jahr 2025 durchgeführt werden.  
 

Bei dem Schacht in Borsbach ist eine Druckregelung 
erforderlich, da der jetzige Wasserdruck zu hoch ist. 
Der Druck soll auf 6 bar geregelt werden. Aktuell liegt 
der Wasserdruck bei 7-8 bar. Der Hochbehälter in 

Virnsberg soll stillgelegt werden und durch eine ähnli-
che Konstruktion, wie bei den beiden anderen Schäch-
ten, ersetzt werden. Die Leitung wird an dem Be-
standsbauwerk verlegt. Dadurch entfällt der teils auf-
wändige Unterhalt für den Hochbehälter. 
 

Beschluss: 13 Ja-Stimmen/1 Nein-Stimme 
Der Markt Flachslanden vergibt die Arbeiten zur Er-
neuerung der Schachtinstallationen in Oberrosen-
bach/Borsbach und Virnsberg an die Fa. WILO EMU 
Anlagenbau GmbH zu einem Angebotspreis von 
мнрΦмррΣут ϵΦ 5ƛŜ !ǊōŜƛǘŜƴ ǎƻƭƭŜƴ нлнр ŘǳǊŎƘƎŜŦǸƘǊǘ 
werden.  
 
TOP 05 Wasserversorgung - Vergabe Neubau Was-
serzählerschacht Unterrosenbach; Ergebnis und Be-
schluss - beschließend 
 

Ergänzend zur Schachtinstallation Oberrosen-
bach/Borsbach und im Hochbehälter Virnsberg soll 
auch ein neuer Wasserzählerschacht in Unterrosen-
bach gebaut werden. Die Submission fand hier eben-
falls am 07.08.24 statt. Es wurden 4 Firmen zur Abgabe 
eines Angebots aufgefordert. Es sind 4 Angebote ein-
gegangen: 
 

1. Moezer GmbH, Lichtenau    уфΦфнуΣнп ϵ 
2. Weiterer Anbieter   мнуΦсспΣсм ϵ 
3. Weiterer Anbieter   мнфΦоннΣрп ϵ 
4. Weiterer Anbieter   мофΦмунΣпл ϵ 
 

Die Fa. Moezer GmbH erfüllt alle Kriterien der Aus-
schreibung und ist der günstigste Anbieter. Es wird da-
her empfohlen die Arbeiten an die Fa. Moezer GmbH 
zu vergeben. Die Arbeiten sollen im Jahr 2025 durch-
geführt werden. 
 

Es wird angefragt, ob der Schacht auch an einem an-
deren Ort installiert werden könnte, wenn er komplett 
ersetzt wird. Dies wäre nur mit erheblichem Mehrauf-
wand möglich. Der Ort an dem sich der Schacht aktuell 
befindet, ist auch für den neuen Schacht geeignet. Für 
eine Verlegung wird kein Grund gesehen. 
 

Beschluss: einstimmig 
Der Markt Flachslanden vergibt die Arbeiten zum Neu-
bau des Wasserzählerschachtes an die Fa. Moezer 
DƳōI Ȋǳ ŜƛƴŜƳ !ƴƎŜōƻǘǎǇǊŜƛǎ Ǿƻƴ уфΦфнуΣнп ϵΦ 5ƛŜ 
Arbeiten sollen 2025 durchgeführt werden. 
 
TOP 06 Kommunalunternehmen Markt Flachslanden 
KU - Grundsatzbeschluss zur Gründung eines Kom-
munalunternehmens nach Art. 86, 89 GO Bayern - be-
schließend 
 

Der Marktgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 
26.07.2022 die Umwandlung des Eigenunternehmens 
αbŜǳŜ 9ƴŜǊƎƛŜ aŀǊƪǘ CƭŀŎƘǎƭŀƴŘŜƴ ¦Dά ƛƴ Ŝƛƴ ŜƛƎŜƴŜǎ 
Kommunalunternehmen gem. den Vorschriften des 
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Umwandlungsgesetzes (UmwG) und der Gemeinde-
ordnung (GO) beschlossen. Es ist geplant, die Bereiche 
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung der 
Marktgemeinde an das neu zu gründende Kommunal-
unternehmen zu veräußern. Die Veräußerung dieser 
Bereiche kann nur an ein Kommunal-unternehmen 
nach den Vorschriften der Art. 87, 89 GO erfolgen. 
 

Die Verwaltung ist nach der aktuellen Lage überzeugt, 
dass eine Neugründung des Kommunalunter-neh-
mens nach Art. 86, 89 GO für die Bereiche Wasser und 
Abwasser und das Belassen des Bereichs Energie beim 
schon bestehenden gemeindlichen Unternehmen 
αbŜǳŜ 9ƴŜǊƎƛŜ aŀǊƪǘ CƭŀŎƘǎƭŀƴŘŜƴ ¦D όƘōύά Ȋǳ ŜƛƴŜǊ 
besseren Struktur der gemeindlichen Unternehmen 
führen würde. Dies hat vor allem steuerrechtliche und 
abwicklungstechnische Gründe. Das Kommunalunter-
nehmen wird nach den Vorschriften der Kommunalun-
ternehmensverordnung (KUV) betrieben und verwal-
tet. Im Übrigen gilt die Unternehmenssatzung, welche 
im nachfolgenden TOP zum Beschluss steht. 
 

Der Grund für den Verkauf der Wasserversorgung und 
der Abwasserbeseitigung an ein eigenes kommunales 
Unternehmen ist die Finanzlücke, die sich durch den 
Bau der neuen Kläranlage mit Anschluss der bisherigen 
Teichkläranlagen Neustetten und Kettenhöfstetten er-
geben hat. Die Baukosten abzüglich erwarteter Förde-
ǊǳƴƎ ōŜǘǊŀƎŜƴ ŎŀΦ фΣр aƛƻΦ ϵΣ ŘƛŜ ±ƻǊŀǳǎƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ŀǳŦ 
die Verbesserungsbeiträge, die am 01.12.2024 mit der 
fünften und letzten Rate eingehoben werden, errei-
ŎƘŜƴ ŜƛƴŜ IǀƘŜ Ǿƻƴ ŎŀΦ рΣу aƛƻΦ ϵΦ 5ŀƳƛǘ ōƭŜƛōǘ ŜƛƴŜ 
FiƴŀƴȊƭǸŎƪŜ Ǿƻƴ ŎŀΦ оΣт aƛƻΦ ϵΦ 
 

Dem Marktgemeinderat ist dies schon seit langem be-
kannt und der Verkauf der Wasserversorgung und der 
Abwasserbeseitigung an ein eigenes kommunales Un-
ternehmen war die Voraussetzung der relativ niedri-
gen Verbesserungsbeiträge. Die Stellungnahmen des 
Landratsamts zum Haushalt 2024 und zu den beiden 
Erhöhungen der Kassenkredite wurden den Mitglie-
dern des Marktgemeinderats zur Kenntnis gegeben. 
Die Rechtsaufsicht führt in der Stellungnahme zum 
Haushalt aus, dass der Markt Flachslanden von 2024 
bis 2027 keine freie Finanzspanne hat und die Zufüh-
rung zum Vermögens-haushalt im Finanzplanungszeit-
raum 2024-2027 die Mindestzuführung (ordentliche 
Tilgungen) nicht decken kann. Die Gesamtverschul-
dung ist sehr stark überdurchschnittlich (219% d. LD), 
ebenso der Kapitaldienst (269% d. LD). 
 

In den beiden Stellungnahmen zur Erhöhung der Kas-
senkreditlinie schreibt die Rechtsaufsicht, dass bis auf 
Weiteres in den nächsten Jahren die Absicht der 
Marktgemeinde, durch Verkaufserlöse der Wasser- 
und Abwasseranlagen an ein neu zu gründendes eige-
nes KU die hohe Verschuldung vehement zurückzufah-
ren, rechtsaufsichtlich auf konkrete Umsetzung beo-
bachtet wird. Falls eine vehemente Entschuldung n i c 

h t zustande kommt, drohen der Marktgemeinde noch 
längere und schlechtere Haushaltslagen bis hin zum 
möglicherweise vollständigen Verlust der dauerhaften 
finanziellen Leistungsfähigkeit. Das hätte dann auch 
Konsequenzen für Würdigung und Genehmigungsfä-
higkeit zukünftiger Haushalte. 
 

Die Finanzlücke und die aktuellen Investitionen in die 
Gemeindestraßen in Wippenau, Oberrosenbach und 
die Wasserleitung von Flachslanden nach Borsbach 
führen dazu, dass trotz Erhöhung der Kassenkreditlinie 
ŀǳŦ нΣн aƛƻΦ ϵ ƪŜƛƴ ƴŜƴƴŜƴǎǿŜǊǘŜǊ ŦƛƴŀƴȊƛŜƭƭŜǊ {ǇƛŜƭπ
raum vorhanden ist und ohne drastischste Sparmaß-
nahmen keine Haushaltsgenehmigungen in den kom-
menden Jahren zu erwarten wären. Die Folge wäre die 
Verschiebung sämtlicher geplanter Investitionen über 
mehrere Jahre und damit das Entstehen eines riesigen 
und auch unwirtschaftlichen Investitionsstaus. 
 

Aus dem Marktgemeinderat werden folgende Ein-
wände vorgetragen: 
 
Á Es wurden bereits viele Informationen zum geplan-

ten Kommunalunternehmen dem Marktgemeinde-
rat vorgetragen, allerdings fehlen weiterhin kon-
krete Zahlen, wie das Unternehmen finanziert 
wird, welche Schulden aufgenommen werden sol-
len, wie diese abbezahlt werden sollen und wie die 
finanzielle Planung für die nächsten Jahre konkret 
aussieht. Es wird vorgeschlagen, zunächst einen 
Wirtschaftsplan mit konkreten Zahlen vorzulegen. 

Á Es wird weiterhin angefragt zu welchen Konditio-
nen die Banken aktuell ein Darlehen gewähren und 
ob es möglich ist, ein Darlehen über einen sehr lan-
gen Zeitraum aufzunehmen. Bei den Gesprächen 
mit den Banken sollte auch eine Ablösung der bis-
herigen Kreditverpflichtungen angesprochen wer-
den. 

Á Es besteht die Befürchtung, dass die Schulden der 
Marktgemeinde oder des Kommunalunterneh-
mens weiterwachsen und diese irgendwann nicht 
mehr tragbar sind. 

Á Aktuell sind keine finanziellen Mittel für neue Pro-
jekte vorhanden. Dies wird sich mit der Gründung 
des Kommunalunternehmens nicht ändern. Es wird 
festgestellt, dass die Mittel aus einer Darlehensfi-
nanzierung kommen und man deshalb mit diesen 
Mitteln sehr sorgsam umgehen sollte. 

Á Allgemein ist die Gründung jetzt in der Zeit bis 
01.01.2025 sehr kurzfristig. Mehr Zeit für den Aus-
tausch von Informationen wäre wünschenswert 
gewesen. 

 

Bürgermeister Henninger entgegnet, dass ein Wirt-
schaftsplan erst vorgelegt werden könne, wenn das 
Unternehmen gegründet ist. Die Verhandlungen mit 
den Banken zur Übernahme der bestehenden Schul-
den der Gemeinde durch das KU bzw. der Rückzahlung 
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der bestehenden Darlehen und Neuaufnahme durch 
das KU würden beginnen, wenn der Beschluss zur 
Gründung des KU gefasst sei. Alle Darlehen werden 
wie bisher durch den Marktgemeinderat beschlossen. 
Die weiteren Einwände sind für ihn nicht stichhaltig, 
da wie bisher der Marktgemeinderat alle Beschlüsse 
und damit das Heft des Handelns in der Hand hat und 
alle Informationen zur Beschlussfassung gegeben wur-
den. 
 

Beschluss: 10 Ja-Stimmen/5 Nein-Stimmen 
Der Markt Flachslanden gründet zum 01.01.2025 das 
Kommunalunternehmen Markt Flachslanden (KMF) 
nach den Vorschriften des Art. 86, 89 GO. Die Grün-
dung erfolgt auf Grund der zu erlassenden Unterneh-
menssatzung vom 08.10.2024. 
 
TOP 07 Kommunalunternehmen Markt Flachslanden 
KU - Beschluss über die Unternehmenssatzung für 
das Kommunalunternehmen Markt Flachslanden KU 
(KMF) - beschließend 
 

Der Markt Flachslanden hat zur Gründung eines eige-
nen Kommunalunternehmens eine Unternehmens-
satzung nach Art. 89 Abs. 3 GO zu erlassen. Die Unter-
nehmenssatzung enthält grundsätzliche Regelungen 
zum Betrieb und Verwaltung des Kommunalunterneh-
mens, welche nicht durch die Kommunalunterneh-
mensverordnung (KUV) oder die Gemeindeordnung 
(GO) geregelt sind. Das sind zum Beispiel Regelungen 
über die zugeteilten Aufgaben, Zuständigkeiten, Or-
gane des KU, sowie den allg. Geschäftsgang. Der Inhalt 
der Satzung wird dem Marktgemeinderat vorgestellt. 
 

Es wird angefragt, wie das Stammkapital in Höhe von 
мллΦллл ϵ Ȋu Stande kommt. Der Betrag wurde so ge-
wählt, dass das Kommunalunternehmen in der An-
fangszeit arbeitsfähig ist.  
 

Es wird weiterhin angefragt, ob die Rechte und Pflich-
ten der Bürger, bezogen auf den Wasser- und Abwas-
serbereich, sich durch die Gründung des Kommunal-
unternehmens ändern. Das Kommunalunternehmen 
ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Laut Unter-
nehmenssatzung wird das Unternehmen mit den 
Rechten und Pflichten der Gemeinde im Bereich Was-
ser und Abwasser weiterarbeiten.  
 

Es wird angeregt die RegŜƭǳƴƎŜƴ ǳƴǘŜǊ Ϡ ф α.ŜŀƳǘŜƴΣ 
.ŜǎŎƘŅŦǘƛƎǘŜά ŘŜǊ ¦ƴǘŜǊƴŜƘƳŜƴǎǎŀǘȊǳƴƎ ǘŜƛƭǿŜƛǎŜ Ȋǳ 
streichen, da das Unternehmen keine Beamten be-
schäftigen wird. Der Inhalt des § 9 regelt das Beschäf-
tigtenverhältnis des Kommunalunternehmens und 
stellt grundsätzlich die Dienstherrenfähigkeit fest. Die 
Vorschrift findet keine Anwendung, wenn der Verwal-
tungsrat keine Beamten im Kommunalunternehmen 
einstellt (§ 6 Abs. 3 Nr. 9 der Satzung). 
 

Beschluss: 10 Ja-Stimmen/5 Nein-Stimmen 

Das Markt Flachslanden beschließt die Unterneh-
menssatzung des Kommunalunternehmens Markt 
Flachslanden in der am 08.10.2024 vorgelegten Fas-
sung. Die Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft, frühes-
tens jedoch zum Gründungsdatum des Kommunalun-
ternehmens. 
 
TOP 08 Feuerwehrangelegenheiten - Beteiligung und 
Nutzung an der Schlauchpflegeanlage im Feuerwehr-
haus Colmberg - beschließend 
 

Der Markt Colmberg beabsichtigt eine neue Schlauch-
pflegeanlage für die Feuerwehr zu bauen. In diesem 
Zuge ist der Markt Colmberg auf uns zugekommen und 
hat angefragt, ob der Markt Flachs-landen grundsätz-
lich Interesse hätte, die Anlage mit zu nutzen und sich 
an dem Bau zu beteiligen. Die Gemeinde Geslau wird 
sich ebenfalls an der Anlage beteiligen. Der Markt 
Colmberg hat hierzu eine aktuelle Kostenaufstellung 
übersandt. Für den Markt Flachslanden würden fol-
gende Kosten anfallen: 
 

Abschreibung Schlauchpflegeanlage (20 Jahre): 
        пурΣтр ϵ 
Wartungskosten Schlauchpflegeanlage:  
     оΦлллΣлл ϵ 
Raummiete Schlauchpflegeanlage:  
   нΦлууΣлл ϵ όƴŜǳ ǾŜǊƘŀƴŘŜƭǘύ 
Heiz- und Reinigungskosten Pflegeraum (anteilig)
        оллΣлл ϵ 
Jahresfixkosten:   рΦуурΣтр ϵ 
Jährliche Kosten pro Gemeinde: мΦфсмΣфн ϵ 
 

Hinzu kommt noch eine Gebühr pro Schlauch, die sich 
wie folgt darstellt: 
 

Stromkosten je Schlauch:   лΣму ϵ 
Wasser/Abwasser je Schlauch:   лΣмл ϵ 
Personalkosten je Schlauch:   нΣнр ϵ 
Gesamtkosten pro Schlauch:   нΣро ϵ 
 

Aktuell lässt der Markt Flachslanden seine Schläuche 
in Dietenhofen trocknen und waschen. Hier betragen 
ŘƛŜ YƻǎǘŜƴ ǇǊƻ {ŎƘƭŀǳŎƘ сΣмр ϵΣ ŀƭƭŜǊŘƛƴƎǎ ǎƛƴŘ ŘƛŜ CƛȄπ
kosten wesentlich geringer, so dass aktuell folgende 
Kosten in den letzten drei Jahren angefallen sind: 
 

Gesamtkosten Schlauchpflege 2021: мΦнурΣфл ϵ 
Gesamtkosten Schlauchpflege 2022: мΦоттΣло ϵ 
Gesamtkosten Schlauchpflege 2023: мΦпфтΣлр ϵ 
 

Der Markt Colmberg wird nach Ablauf des dritten Jah-
res (Gewährleistungszeit) die Wartung durch eigenes 
Personal oder in Form eines günstigen Wartungsver-
trags übernehmen, so dass die Fixkosten ab dem drit-
ǘŜƴ WŀƘǊ ǎƛŎƘ ŀǳŦ ƛƴǎƎŜǎŀƳǘ мΦнфрΣнр ϵ ŦǸǊ ŘŜƴ aŀǊƪǘ 
Flachslanden reduzieren werden. Auf Grund der güns-
tigen variablen Kosten pro Schlauch ist dann davon 
auszugehen, dass die Nutzung der Anlage in Colmberg 
günstiger sein wird, als in Dietenhofen. 
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Sollte sich der Markt Flachslanden für die Beteiligung 
an der Anlage in Colmberg entscheiden, ist eine 
Zweckvereinbarung mit dem Markt Colmberg zu 
schließen. Die Zweckvereinbarung liegt dem Markt 
Flachslanden vor. Sie enthält neben der vorgestellten 
Kostenregelung keine weiteren besonderen Vereinba-
rungen. Die Zweckvereinbarung wird erst einmal auf 
12 Jahre nach Inbetriebnahme der Anlage geschlossen 
mit einer Kündigungsfrist von einem Jahr. 
 

Es wird nach dem Grund gefragt, weshalb die Kosten 
für die Schlauchtrocknung in Dietenhofen in den letz-
ten Jahren leicht angestiegen sind. Dies hat damit zu 
tun, dass immer mehr Schläuche abgegeben werden. 
Die Ortsteilfeuerwehren nutzen die Gelegenheit der 
Schlauchtrocknung in Dietenhofen öfter. 
 

Die Laufzeit des Vertrages von 12 Jahren nach Inbe-
triebnahme wird kritisch gesehen. Die Laufzeit ist sehr 
lang und der Beginn steht noch nicht fest. Es wird nach 
der Funktion der beiden Anlagen (Dietenhofen / Colm-
berg) gefragt. Grundsätzlich arbeiten beide Anlagen 
gleich. Die Trocknung in Colmberg dürfte wesentlich 
schneller gehen, da in Dietenhofen die Schläuche am 
Schlauchturm getrocknet werden. Grundsätzlich sei 
das für die Feuerwehr Flachslanden jedoch kein Prob-
lem. 
 

Weiterhin wird kritisch gesehen, dass die Schutzan-
züge weiterhin in Dietenhofen gereinigt werden sollen 
und die Schläuche künftig in Colmberg. Dies dürfte die 
Organisation erschweren. Änderungen an der Anlage 
in Dietenhofen sind aktuell keine geplant. Der Betrieb 
ist auf die nächsten Jahre gesichert, so dass die Feuer-
wehr Flachslanden ihre Schläuche auch weiterhin in 
Dietenhofen trocknen lassen kann. Marktgemeinderat 
und Feuerwehrkommandant Stephan Kraheberger 
sagt, dass die Feuerwehr mit der Zusammenarbeit mit 
der FFW Dietenhofen zufrieden ist und mit beiden Lö-
sungen leben kann. Für ihn sind beide Lösungen 
gleichwertig. 
 

Beschluss: 1 Ja-Stimme/14 Nein-Stimmen 
Der Markt Flachslanden stimmt der Zweckvereinba-
rung mit dem Markt Colmberg in der vorgelegten Fas-
sung zu. Die Beteiligung an der Schlauchpflegeanlage 
des Marktes Colmberg erfolgt zu den vorgestellten 
Konditionen. Die Dauer der Nutzung der Schlauchpfle-
geanlage erfolgt auf 12 Jahre nach Inbetriebnahme. 
 
TOP 09 Bekanntgaben/Sonstiges - Information 
 

Informationsveranstaltung für künftige Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter im Haus der Pflege der Stiftung 
Liebenau 
 

Am Mittwoch, den 09.10.2024 findet um 18.00 Uhr 
eine Infoveranstaltung für künftige Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Hauses der Pflege statt. Alle Inte-

ressierten sind eingeladen. Es wird gebeten den Ver-
anstaltungstermin weiter zu tragen. Erster Bürger-
meister Henninger zeigt ein Werbevideo für das Haus 
ŘŜǊ tŦƭŜƎŜ α{ǘΦ {ƻǇƘƛŀά ƛƴ CƭŀŎƘǎƭŀƴŘŜƴΦ 
 

Informationsveranstaltung der Tagespflege der Cari-
ǘŀǎ ȊǳƳ ¢ƘŜƳŀ αCǀǊŘŜǊƳŀǖƴŀƘƳŜƴ ȊǳƳ ōŀǊǊƛŜǊŜ-
ŦǊŜƛŜƴ .ŀǳŜƴά 
 

Am Freitagabend, den 11.10.2024 findet um 18.00 Uhr 
ŜƛƴŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎǾŜǊŀƴǎǘŀƭǘǳƴƎ ȊǳƳ ¢ƘŜƳŀ αCǀǊŘŜǊπ
maǖƴŀƘƳŜƴ ȊǳƳ ōŀǊǊƛŜǊŜŦǊŜƛŜƴ .ŀǳŜƴάΣ ƛƴ ŘŜǊ ¢ŀƎŜǎπ
pflege der Caritas, statt. Es wird gebeten den Termin 
an alle Interessierten weiter zu tragen.  
 

Plakatieren im Gemeindegebiet: 
 

Es wird vorgeschlagen, das Plakatieren im Gemeinde-
gebiet grundsätzlich neu zu regeln. Dies erscheint er-
forderlich, da es immer öfter vorkommt, dass die Pla-
kate an ungünstigen Stellen hängen oder nicht or-
dentlich abgeräumt werden. Insbesondere Kabelbin-
der und anderes Befestigungsmaterial bleibt oft als 
Müll zurück und ist problematisch. Die Verwaltung 
wird dem Marktgemeinderat in einer der nächsten Sit-
zungen einen Regelungsvorschlag (Plakatierungssat-
zung) vorstellen. 
 

Schuldenstand des Marktes Flachslanden: 
 

Aus dem Marktgemeinderat wird angemerkt, dass der 
konsequente Schuldenabbau der letzten Jahre nicht 
mehr fortgeführt wird. Im Gegenteil, die Pro-Kopf-Ver-
schuldung ist zuletzt wieder angestiegen. Es wird an-
geregt, wieder stärker auf die Ausgaben zu achten und 
den Schuldenabbau fortzuführen. Hierzu soll ein Fi-
nanzplan für die nächsten Jahre aufgestellt werden, 
mit Priorisierung der geplanten Vorhaben. Es soll eine 
Prioritätenliste erstellt werden, über welche der 
Marktgemeinderat entscheidet. 
 

{ŀŎƘǎǘŀƴŘ {ǇŜǊǊǳƴƎ αtǊƻƳƛƭƭŜǿŜƎάΥ 
 

Es wird nach dem Sachstand zur Sperrung des sog. Pro-
millewegs nach Kettenhöfstetten gefragt. Der Weg ist 
schon länger gesperrt und durch die Bauarbeiten stre-
ckenweise in einem schlechten Zustand. Geplant ist 
die Sperrung noch bis Mitte November, bzw. 
schlimmstenfalls bis Dezember. Nach Abschluss der 
Bauarbeiten wird wie gewohnt eine Abnahme erfol-
gen. Schäden sind dann durch den Verursacher zu be-
seitigen. 
 

½ǳǎǘŀƴŘ ŘŜǊ α.ƛƴǎŜƴƎŀǎǎŜάΥ 
 

Die Straße befindet sich in einem sehr schlechten Zu-
stand. Sie wird aktuell auf Grund der Sperrung der Ver-
bindungsstraße Flachslanden-Borsbach und dem Bau 
der PV-Anlage Borsbach-Rosenbach stark genutzt. 
Hinzu kommen die aktuellen Wetterbedingungen, die 
ein Ausspülen der Randstreifen begünstigen. Eine 
Sperrung der Straße ist aktuell jedoch nicht möglich. 
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Gemeinderatssitzung vom 29.10.2024 ς 
öffentlicher Teil 
 
TOP 01 Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der Be-
schlussfähigkeit - Information 
 

Alle Mitglieder sind ordnungsgemäß geladen worden. 
Erster Bürgermeister Henninger stellt fest, dass die 
Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimmberech-
tigt ist. Das Gremium ist daher beschlussfähig. Der 
Vorsitzende erklärt die Sitzung für eröffnet. Die Be-
richterstattung erfolgt grundsätzlich durch den Vorsit-
zenden, sollte in der Niederschrift kein anderer oder 
zusätzlicher Berichterstatter benannt sein.  
 
TOP 02 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung 
vom 08.10.2024 ς öffentlicher Teil - beschließend 
 

Der Vorsitzende bittet um Genehmigung der ausge-
händigten Niederschrift ς öffentlicher Teil. Aus dem 
Marktgemeinderat werden Einwände zu TOP 1 und 
TOP 6 erhoben. Die Niederschrift wird im Dialog er-
gänzt und zur Abstimmung vorgelegt.  
 

Beschluss: einstimmig 
Die Niederschrift der Sitzung vom 08.10.2024 ς öffent-
licher Teil wird in der geänderten Form genehmigt. 
 
TOP 03 Baupläne - Information 

 

TOP 03 A Bauvoranfrage Popp - Errichtung ei-
nes Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung; Wolfs-
gruben II - beschließend 
 

Die Bauherrschaft beabsichtigt die Errichtung eines 
Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung im Baugebiet 
Wolfsgruben II. Die planungsrechtlichen Vorgaben des 
Baugebiets werden von dem Bauvorhaben nicht ein-
gehalten, weshalb die Bauherrschaft eine Bauvoran-
frage gestellt hat, um die Zulässigkeit zu prüfen.  
 

Es ist eine Befreiung für die Größe des Zwerchhauses 
geplant. Der Bebauungsplan Wolfsgruben II sieht vor, 
dass Zwerchhäuser maximal ein Drittel der Hauswand 
einnehmen dürfen. Das Bauvorhaben überschreitet 
diese Begrenzung geringfügig um etwa 1,5 m. Eine 
derartige Abweichung ist bislang im Baugebiet Wolfs-
gruben II noch nicht genehmigt worden, allerdings ist 
die Abweichung nur geringfügig. Eine Umplanung des 
Bauvorhabens ist auf Grund einer Förderung nicht 
möglich. Dies wurde mit der Bauherrschaft bereits be-
sprochen. Sollte die Befreiung von den Bebauungs-
planvorschriften nicht erfolgen, wird das Bauvorhaben 
nach Angabe des Bauherrn nicht umgesetzt. 
 

Die Nachbarunterschriften sind in den Bauunterlagen 
nicht vorhanden, da es sich um eine Bauvoranfrage 
handelt. Die Erschließung des Baugebiets ist gesichert. 
 

Beschluss: einstimmig 

Der Marktgemeinderat stimmt der Errichtung eines 
Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung im Baugebiet 
Wolfsgruben II zu. Die Zustimmung gilt auch für die be-
antragten Befreiungen vom Bebauungsplan bezüglich 
der Zwerchhausgröße. 
 
TOP 03 B Bauvorhaben Gundermann/Nehr - 
Neubau eines Einfamilienhauses mit Carport und 
Schuppen; Gartenfeld - beschließend 
 

Die Bauherrschaft hat den Neubau eines Einfamilien-
hauses mit Carport und Schuppen im Baugebiet Gar-
tenfeld durchgeführt. Nachdem das Landratsamt fest-
gestellt hat, dass das Gebäude 35 cm höher gebaut 
wurde, als es in den Plänen eingezeichnet ist, wurde 
ein neuer Bauantrag verlangt. Die planungsrechtlichen 
Vorgaben des Baugebiets werden im Bauplan einge-
halten, allerdings ist eine Abstandsflächenübernahme 
zum vorderen Grundstück Fl.Nr. 604/12 geplant. Sie 
wurde vom Nachbarn unterschrieben. Ob die Höhen-
vorgabe tatsächlich eingehalten werden kann der 
Markt Flachslanden nicht beurteilen. Weitere Befrei-
ungen sind keine geplant.  
 

Die Nachbarunterschriften sind in den Bauunterlagen 
nicht vollständig vorhanden und sollen wohl im Bau-
antragsverfahren nachgeholt werden. Die Nachbarun-
terschrift, des von der Abstandsflächenübernahme 
betroffenen Grundstücks, ist auf den Plänen vorhan-
den. Die Erschließung des Baugebiets ist gesichert. 
 

Beschluss: einstimmig 
Der Marktgemeinderat stimmt dem Neubau eines Ein-
familienhauses mit Carport und Schuppen im Bauge-
biet Wolfsgruben II zu.  
 
TOP 04 Kommunalunternehmen Markt Flachslanden 
KU - Erneuter Beschluss über die Unternehmenssat-
zung für das Kommunalunternehmen Markt Flachs-
landen KU (KMF); Formale Änderungen wegen ab-
weichender Regelungen in der Gemeindeordnung - 
beschließend 
 

Der Markt Flachslanden hat zur Gründung eines eige-
nen Kommunalunternehmens eine Unternehmens-
satzung nach Art. 89 Abs. 3 GO in der Sitzung am 
08.10.24 erlassen. Die Unternehmenssatzung enthält 
grundsätzliche Regelungen zum Betrieb und Verwal-
tung des Kommunalunternehmens, welche nicht 
durch die Kommunalunternehmensverordnung (KUV) 
oder die Gemeindeordnung (GO) geregelt sind. 
 

Die Unternehmenssatzung wurde im Anschluss der 
Rechtsaufsichtsbehörde angezeigt. Die Rechtsaufsicht 
hat dabei noch zwei formelle Fehler erkannt, welche 
nun behoben werden sollen.  
 

In § 5 Abs. 3 Satz 3 der Unternehmenssatzung wird ge-
regelt, welche Personen Mitglied des Verwaltungsrats 
ǎŜƛƴ ŘǸǊŦŜƴΦ 9ǎ ǿǳǊŘŜ ƎŜǊŜƎŜƭǘΣ Řŀǎǎ αƘŀǳǇǘōŜǊǳŦƭƛŎƘŜά 
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Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des KU nicht 
gleichzeitig Mitglied im Verwaltungsrat sein dürfen. 
Diese Regelung findet sich auch in Art. 90 Abs. 3 Satz 6 
Dh ǿƛŘŜǊΦ IƛŜǊ ŦŜƘƭǘ ƧŜŘƻŎƘ ŘŜǊ ½ǳǎŀǘȊ αƘŀǳǇǘōŜǊǳŦπ
ƭƛŎƘάΦ 5ƛŜ ¦ƴǘŜǊƴŜƘƳŜƴǎǎŀǘȊǳƴƎ ǿƛǊŘ ŘŜǎƘŀƭō ŀƴ ŘƛŜ 
gesetȊƭƛŎƘŜ ±ƻǊƭŀƎŜ ŀƴƎŜǇŀǎǎǘ ǳƴŘ Řŀǎ ²ƻǊǘ αƘŀǳǇǘπ
ōŜǊǳŦƭƛŎƘά ǿƛǊŘ ƎŜǎǘǊƛŎƘŜƴΦ Lƴ ŘŜǊ CƻƭƎŜ ŘǸǊŦŜƴ ǎƻƳƛǘ 
keine Arbeitnehmerin und kein Arbeitnehmer des KU 
gleichzeitig Mitglied im Verwaltungsrat sein. 
 

Die zweite Änderung betrifft § 7 der Unternehmens-
satzung und die Frist der Sitzungsladung. Hier wurde 
festgelegt, dass die Sitzungsladung spätestens am 6. 
Tag vor der Verwaltungsratssitzung erfolgen muss. Die 
Regelung wird nun an die Regelung des Marktgemein-
derats angepasst und dahingehend geändert, dass die 
Sitzungsladung spätestens am 5. Tag vor der Verwal-
tungsratssitzung erfolgen muss. Zudem wurde folgen-
der Satz zur Konkretisierung ergänzt: Der Sitzungstag 
und der Tag des Zugangs der Ladung werden bei der 
Berechnung der Frist nicht mitgerechnet. 
 

Beschluss: 9 Ja-Stimmen/4 Nein-Stimmen 
Das Markt Flachslanden beschließt die Unterneh-
menssatzung des Kommunalunternehmens Markt 
Flachslanden in der am 29.10.2024 vorgelegten geän-
derten Fassung. Die Satzung tritt am 01.01.2025 in 
Kraft, frühestens jedoch zum Gründungsdatum des 
Kommunalunternehmens.  
 
TOP 05 Kommunalunternehmen Markt Flachslanden 
KU - Ernennung der Mitglieder des Verwaltungsrats - 
beschließend 
 

Nach § 3 der Unternehmenssatzung besteht das Kom-
munalunternehmen aus dem Verwaltungsrat und dem 
Vorstand. Der Vorstand wird vom Verwaltungsrat be-
stimmt. Der Verwaltungsrat besteht aus 14 Personen 
und ist vom Gemeinderat zu ernennen. Die ernannten 
Personen erhalten ein Exemplar der Unternehmens-
satzung und haben diese in Rahmen Ihrer Tätigkeit für 
das Kommunalunternehmen zu befolgen. 
 

Es werden folgende Personen für das Verwaltungsrat 
vorgeschlagen: 
 

Herr Hubert Bodächtel 
Herr Harald Dämpfling 
Herr Davin Dukes 
Frau Nicole Guggenberger 
Herr Markus Hecht  
Herr Fritz Hein 
Herr Helmut Hoffmann 
Frau Edeltraut Imschloß 
Frau Karin Keitel  
Herr Stephan Kraheberger 
Herr Dr. Zeno Lamers  
Herr Ulrich Meßlinger 
Herr Wolfgang Schöner 

Herr Herbert Schultheiß 
 

Der Vorsitzende ist nach Art. 90 Abs. 3 Satz 2 GO der 
Erste Bürgermeister der Marktgemeinde, Herr Hans 
Henninger. Die vorgeschlagenen Personen werden ge-
fragt, ob sie die Ernennung annehmen. 
 

Beschluss: einstimmig 
Der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens 
Markt Flachslanden (KMF) setzt sich wie folgt zusam-
men: 
 

Herr Hubert Bodächtel 
Herr Harald Dämpfling 
Herr Davin Dukes 
Frau Nicole Guggenberger 
Herr Markus Hecht  
Herr Fritz Hein 
Herr Helmut Hoffmann 
Frau Edeltraut Imschloß 
Frau Karin Keitel  
Herr Stephan Kraheberger 
Herr Dr. Zeno Lamers  
Herr Ulrich Meßlinger 
Herr Wolfgang Schöner 
Herr Herbert Schultheiß 
 

Die erste Sitzung (Konstituierende Sitzung) erfolgt 
schnellstmöglich nach der Gründung des Kommunal-
unternehmens. Der Verwaltungsrat gibt sich in der 
ersten Sitzung eine Geschäftsordnung (§ 5 Abs. 4 der 
Unternehmenssatzung). 
 
TOP 06 Steuerangelegenheiten - Anpassung der ge-
meindlichen Hebesätze auf Grund der Grundsteuer-
reform; Einkommensneutrale Änderung - beschlie-
ßend 
 

Am 01.01.2025 tritt die neue Grundsteuerberechnung 
aus der Grundsteuerreform in Kraft. Hierzu wurden 
den Grundeigentümern in den letzten Monaten neue 
Messbeträge von den Finanzämtern zugesandt. Die 
Messbeträge liegen auch den Gemeinden vor, wonach 
sich dann, multipliziert mit dem aktuellen Hebesatz, 
die Höhe der Grundsteuer A und B ergibt. 
 

Die Einnahmen des Marktes Flachslanden aus der 
Grundsteuer A und B betrugen im Jahr 2024 ca. 
офлΦллл ϵΦ 5ƛŜ WŀƘǊŜ ŘŀǾƻǊ ǿŀǊŜƴ Ŝǎ ƪƴŀǇǇ ǳƴǘŜǊ 
офлΦллл ϵΦ 5ƛŜǎŜǎ bƛǾŜŀǳ ǎƻƭƭ ŀǳŎƘ ƴŀŎƘ ŘŜǊ DǊǳƴŘ-
steuerreform in etwa erhalten werden (Aufkommens-
neutralität). Nach Auswertung der neuen Messbe-
träge zeigt sich, dass der Hebesatz in der Grundsteuer 
A dafür angehoben werden könnte, während der 
Messbetrag in der Grundsteuer B stark gesenkt wer-
den müsste. Der Grund hierfür ist, dass nun die Wohn-
gebäude aus landwirtschaftlichen Betrieben aus der 
Grundsteuer A in die Grundsteuer B gerutscht sind. 
Dadurch ist die Summe der Messbeträge der Grund-
steuer A in diesem Verhältnis niedriger. Die Summe 
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der Messbeträge der Grundsteuer B hingegen ist un-
gefähr doppelt so hoch. Allerdings liegt das zum aller-
größten Teil an den geänderten Bewertungen der be-
bauten und bebaubaren Grundstücke.  
 

Auf Grund der großen Differenz zwischen den beiden 
Hebesätzen wird daher ein unterschiedlicher Hebesatz 
empfohlen. Die aktuellen Hebesätze der Grundsteuer 
A (550) und Grundsteuer B (550) sollen wie folgt zum 
01.01.2025 angepasst werden: 
 

Grundsteuer A: 550 
Grundsteuer B: 260 
 

Es wurde weiterhin festgestellt, dass noch nicht alle 
Grundsteuererklärungen abgegeben wurden und auch 
noch alle Grundsteueranträge seitens des Finanzam-
tes ausgewertet sind. Der Bearbeitungsstand beträgt 
etwa 91 % im Landkreis Ansbach bei einem geschätz-
ten Eingang von ca. 90 % der Grundsteuererklärungen. 
Für den Markt Flachslanden heißt das, dass etwa 85 % 
der Messbeträge bekannt sind und noch ca. 15% of-
fen. Diese offenen 15 % sollten bei der neuen Festle-
gung des Hebesatzes beachtet werden, so dass der 
Vorschlag dahingehend geändert wurde, dass der He-
besatz für die Grundsteuer A unverändert bei 550 
Punkten bleibt und als Hebesatz für die Grundsteuer B 
260 Punkte vorgeschlagen wird. 
 

Aus dem Marktgemeinderat wird mitgeteilt, dass der 
Bauernverband eine Senkung der Hebesätze in der 
Grundsteuer A um ca. 25 ς 30 % als angemessen an-
sieht. Es wird auch angeregt, die Grundsteuerhebes-
ätze erst einmal etwas niedriger anzusetzen und dann, 
wenn alle Messbeträge bekannt sind, entsprechend 
anzupassen. Dies soll eine zu hohe Belastung der Bür-
gerinnen und Bürger verhindern. 
 

Erster Bürgermeister Henninger erklärt noch einmal 
die Verteilung der Grundsteuermessbeträge und den 
Vorschlag für die Festsetzung der Hebesätze. Er weist 
auch darauf hin, dass die Hebesätze seit ca. 20 Jahren 
nicht mehr angepasst wurden und deswegen das Auf-
kommen der Grundsteuer nur sehr viel geringer ge-
stiegen ist als die Einkommensentwicklung und auch 
das Aufkommen der übrigen Steuerarten. Es wird eine 
weitere Überprüfung der Hebesätze im Herbst 2025 
geben, so dass zum 01.01.2026 noch einmal neu über 
die Hebesatzsatzung entschieden werden kann. 
 

Marktgemeinderat Fritz Hein stellt den Antrag, dass 
die Grundsteueraufkommen für alle Bürger bis zum 
01.01.2026 unverändert bleiben soll. Es wird erläutert, 
dass dies nicht möglich ist, da die neuen Messbeträge 
rechtlich ab dem 01.01.2025 gelten. Die alten Messbe-
träge können dann nicht mehr herangezogen werden. 
Über den Antrag wird daraufhin nicht abgestimmt. 
 

Beschluss: 11 Ja-Stimmen/2 Nein-Stimmen 

Der Markt Flachslanden beschließt die Hebesatzsat-
zung in der Fassung vom 29.10.2024. Die Hebesatzsat-
zung tritt am 01.01.2025 in Kraft. Die Hebesätze für die 
Grundsteuer A und B werden wie folgt festgesetzt: 
 

Grundsteuer A: 550 
Grundsteuer B: 260 
 

Die neuen Hebesätze sind in die Haushaltssatzung 
2025 zu übernehmen. Sie werden im Herbst 2025 eva-
luiert und ggf. noch einmal angepasst. 
 
TOP 07 Finanzangelegenheiten ς Erlass einer weite-
ren Nachtragshaushaltssatzung zur Deckung der lau-
fenden Rechnungen gem. Art. 68 GO; Anpassung der 
Kassenkreditermächtigung gem. § 5 der Haushalts-
satzung i.V.m. Art. 73 Abs. 2 GO - beschließend 
 

Der Markt Flachslanden hat am 23.04.2024 die Haus-
haltssatzung mit Anlagen beschlossen. Die Haushalts-
satzung ist durch die Aufsichtsbehörde genehmigt und 
durch die Veröffentlichung im Amtsblatt rechtskräftig. 
In der Sitzung am 23.07.2024 und am 27.08.2024 wur-
den bereits zwei Nachtragshaushalte zur Erhöhung der 
Kassenkreditermächtigungen beschlossen. Die Kas-
ǎŜƴƪǊŜŘƛǘŜǊƳŅŎƘǘƛƎǳƴƎ ǿǳǊŘŜ Ǿƻƴ рллΦллл ϵ ŀǳŦ 
фрлΦллл ϵ ǳƴŘ Řŀƴƴ Ǿƻƴ фрлΦллл ϵ ŀǳŦ нΦнллΦллл ϵ ŀƴπ
gehoben. 
 

Nach Begleichung der offenen Rechnungen wurde 
eine genauere Kalkulation der noch zu erwartenden 
Einnahmen und Ausgaben für das restliche Jahr vorge-
nommen. Es wurde festgestellt, dass die finanziellen 
Mittel, trotz des Nachtragshaushalts, nicht zur De-
ckung der zu erwartenden Rechnungen aus-reichen. 
Um die großen Rechnungsforderungen aus den Inves-
titionsvorhaben weiterhin begleichen zu können ist 
eine erneute Nachtragshaushaltssatzung erforderlich. 
 

Für den Nachtragshaushalt gelten gem. Art. 68 GO die 
gleichen Vorschriften, wie für die Aufstellung der 
Haushaltssatzung. Da es sich hierbei nicht um neue, 
nicht geplante Investitionen, handelt, wird vorgeschla-
gen, die Kassenkreditermächtigungen gem. § 5 der 
Haushaltssatzung weiter anzupassen. Die Kassenkredi-
termächtigungen können gem. Art. 73 GO bis zu einem 
Sechstel der Einnahmen aus dem Verwaltungshaus-
halt betragen. Hiervon wird der Markt Flachslanden, 
nach Rücksprache mit der Rechtsaufsicht, eine weitere 
Ausnahme machen, da es sich aktuell um eine außer-
gewöhnliche und vorübergehende Situation handelt. 
 

Bekanntlich ist die Gründung des Kommunalunterneh-
mens Markt Flachslanden (KMF) bereits beschlossen 
und soll zum 01.01.2025 wirksam werden. Zu diesem 
Zeitpunkt kann bereits der größte Teil der Verbindlich-
keiten aus der Abwasseranlagen und der Wasserver-
sorgung auf das KMF übertragen werden, so dass die 
aktuellen und noch bis Jahresende auflaufenden Kas-
senkredite vollständig abgelöst werden können. Es 
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wird daher unter Ausnahme des Art. 73 Abs. 2 GO vor-
geschlagen, die Kassenkreditermächtigung auf 
пΦрллΦллл ϵ Ȋǳ ŜǊƘǀƘŜƴΦ 5ƛŜǎŜǊ {ŎƘǊƛǘǘ ǿƛǊŘ Ǿƻƴ ŘŜǊ 
Rechtsaufsicht auch dringend empfohlen. 
 

Es wird nachgefragt, weshalb es nun bereits zu einer 
dritten Erhöhung der Kassenkreditermächtigungen in 
kurzer Folge (4 - 6 Wochen) gekommen ist. Es würden 
keine konkreten Zahlen vorgelegt und die Kassenkre-
ditermächtigungen seien sehr hoch. Es wird erneut die 
Vorlage eines Wirtschafts- und Liquiditätsplans gefor-
dert. Die Verwaltung solle ordentliche und belastbare 
Zahlen vorlegen. Über diese würde man dann zur Not 
auch in einer Sondersitzung entscheiden. 
 

Weiterhin wird angefragt, weshalb kein längerfristiges 
ordentliches Darlehen im Rahmen der Haushaltsfüh-
rung aufgenommen wird. Dies hätte geringere Zinsen 
ȊǳǊ CƻƭƎŜΦ ²ŜƛǘŜǊƘƛƴ ǿƛǊŘ ŀƴƎŜŦǊŀƎǘΣ ǿŀǎ Řŀǎ α²ƻǊǎǘ 
Case-{ȊŜƴŀǊƛƻά ǿŅǊŜ ǳƴŘ ǿƛŜ ǾƛŜƭ {ǇƛŜƭǊŀǳƳ ƴŀŎƘ ŘŜǊ 
9ǊƘǀƘǳƴƎ ŘŜǊ YŀǎǎŜƴƪǊŜŘƛǘŜ ŀǳŦ пΦрллΦллл ϵ ƴƻŎƘ ōƭŜƛπ
ben würde. 
 

Es wird in einer kurzen Übersicht die aktuelle Einnah-
mensituation im Haushalt vorgestellt. Ein Grund für 
die Finanzlücke ist, dass Fördergelder für Investitionen 
meist erst deutlich später ausgezahlt werden als die 
Rechnungen fällig sind. Die betreffe z.B. die Erweite-
rung des Kindergartens und die aktuellen Baumaßnah-
men an der Abwasseranlage genauso wie die Straßen-
baumaßnahmen in Wippenau und Oberrosenbach. 
Auch hätten noch nicht alle geplanten Bauplatzver-
käufe getätigt werden können und die Erschließungs-
beiträge für die Straße 2 im Gewerbegebiet Kellerfeld 
konnten noch nicht abgerechnet werden. Bürgermeis-
ter Henninger räumt ein, dass die Einnahmen im Haus-
haltsplan 2024 konservativer hätten veranschlagt wer-
den sollen. In Zukunft werde hier wieder vorsichtiger 
vorgegangen. 
 

Ein ordentliches Darlehen scheidet aus, da die Kredi-
termächtigungen des Haushalts für 2024 erschöpft 
sind und eine Änderung des Haushalts eine zu lange 
Zeit in Anspruch genommen hätte. Ziel ist eine kurz-
fristige Überbrückung der Finanzierung bis zum 
01.01.2025 zur Begleichung der offenen Forderungen 
und mehr sei auch nicht nötig. Ab 01.01.2025 erfolge 
eine Übernahme der Verbindlichkeiten durch das 
KMF, das seine Investitionen durch langfristige Darle-
hen finanziere. 
 

Im schlimmsten Fall, wenn alle Rechnungen der aktu-
ellen Projekte noch im Jahr 2024 kommen, würde der 
aŀǊƪǘ CƭŀŎƘǎƭŀƴŘŜƴ Ŝǘǿŀ пΦоулΦллл ϵ ŀƴ YŀǎǎŜƴƪǊŜŘƛπ
ten in Anspruch nehmen müssen. 
 

Beschluss: 9 Ja-Stimmen/4-Nein-Stimmen 
Der Markt Flachslanden erlässt die Nachtragshaus-
haltssatzung wie dargestellt. Die Kassenkrediter-

ƳŅŎƘǘƛƎǳƴƎ ǿƛǊŘ ŀǳŦ пΦрллΦллл ϵ ŜǊƘǀƘǘΦ ²ŜƛǘŜǊŜ &ƴπ
derungen werden nicht beschlossen, so dass der Haus-
haltsplan und die dazugehörigen Anlagen unverändert 
bleiben. 
 
TOP 08 Bekanntgaben/Sonstiges - Information 
 

Aktuelle Informationen zum Haus der Pflege: 
 

Erster Bürgermeister Henninger berichtet, dass die 
Personalgewinnung für das Haus der Pflege sehr er-
folgreich verläuft. Es konnten schon mehrere Arbeits-
verträge geschlossen werden. Allerdings musste der 
Eröffnungstermin auf den 01.05.2025 verschoben 
werden. Dieser ist jetzt jedoch endgültig festgelegt. 
 

Am 12.11. um 19.00 Uhr findet eine Besprechung mit 
den Vereinen wegen der Veranstaltungen im kom-
menden Jahr statt. Ein weiteres Thema wird der künf-
tige Standort des Weihnachtsmarktes sein. Zusätzlich 
soll noch die neue Heimat-App vorgestellt werden, die 
auch die Vereine bedienen können. 

 
 

EXTRA Jugend 

 

Für alle Kinder und Jugendliche 
 

 
 

Zauberer Pierre Breno zu Besuch an der 
Grundschule Flachslanden 
 

Am Mittwoch, 23.10.2024 war der Zauberer Pierre 
Breno aus Ingolstadt im Rahmen der 32. Ansbacher Ju-
gendkulturtage an der Grundschule Flachslanden zu 
Gast. Pierre Breno ist seit 1988 als Zauberer in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs. 
Im Rahmen seiner Ausbildung war er unter anderem 
auch in Las Vegas und Los Angeles.  
 

 

In Flachslanden verzauberte er die Kinder der Grund-
schule mit seiner unterhaltsamen und kurzweiligen 
Show aus der Welt der Magie und Illusionen. Bei sei-
ƴŜƳ ½ŀǳōŜǊǎǇǊǳŎƘ α!ōǊŀƪadabra, Simsalabim, Hokus-
Ǉƻƪǳǎ ŦƛŘƛōǳǎ ǳƴŘ {ŎƘƴƛǇǇά ōŜƴǀǘƛƎǘŜ ŜǊ ŘƛŜ ƭŀǳǘǎǘŀǊƪŜ 
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Unterstützung aller Zuschauer. Einige Kinder durften 
den Zaubermeister auch assistieren bei seinen Zauber-
stücken. 
 

 
 

Julia Meinert, Klassenlehrerin der 4. Klasse, zauberte 
Pierre Breno zu guter Letzt noch den Ring vom Finger. 
Frau Meinert war nicht so begeistert davon, aber zum 
Trost erhielt sie von Herrn Breno ein Geschenk. Das 
Ganze nahm schließlich noch ein gutes Ende, denn im 
Geschenk befand sich der Ring von Frau Meinert und 
alles war wieder gut. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Schulnachrichten 

 

 

Grundschule 
Flachslanden ist 
jetzt Naturpark-

Schule 
 

Flachslanden, der 06.11.2024. Die Grundschule Flachs-
landen beteiligt sich zusammen mit dem Naturpark 
CǊŀƴƪŜƴƘǀƘŜ ŀƳ ōǳƴŘŜǎǿŜƛǘŜƴ tǊƻƧŜƪǘ αbŜǘȊǿŜǊƪ 
Naturpark-{ŎƘǳƭŜƴά ŘŜǎ ±ŜǊōŀƴŘŜǎ 5ŜǳǘǎŎƘŜǊ bŀǘǳǊπ
parke. Lernaktionen mit den Naturpark-Rangern und 
anderen Partner:innen sollen fest im Unterrichtsplan 
der Klassen verankert werden.  
 

 
 

Eine neue Plakette wird ab sofort den Eingangsbereich 
der Grundschule Flachslanden schmücken, denn die 
DǊǳƴŘǎŎƘǳƭŜ ŘŀǊŦ ǎƛŎƘ ŀō ƧŜǘȊǘ αbŀǘǳǊǇŀǊƪ-{ŎƘǳƭŜά 
nennen. Sie ist die fünfte von sechs Naturpark-Schule 
im Naturpark Frankenhöhe, die dieses bundesweite 
Zertifikat vom Verband Deutscher Naturparke (VDN) 
erhält. Die Urkunde und die Plakette wurden am 
06.11.2024 im Rahmen einer Feierstunde von Natur-
park-Vorsitzenden Renate Hans und dem Geschäfts-
führer Benjamin Krauthahn an die Schulleiterin Tanja 
Schleußinger und den Bürgermeister Hans Henninger 
in Flachslanden, überreicht. Die Grundschüler:innen 
selbst kamen zu Wort und stellten die Aktionen rund 
um die Naturparkschule und das Engagement der 
Schule und Gemeinde vor. Von Baumpflanzungen 
über den Besuch der Streuobstkönigin bis zur Schmet-
terlingszucht erzählten die Schüler:innen. 
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Seit 2019 bietet der Naturpark Frankenhöhe zahlrei-
che Lernaktionen für Schulklassen an. Die Kinder ler-
nen gemeinsam mit Naturpark-Rangern und den Na-
turpark-Partner:innen Streuobstwiese, Wald, Gewäs-
ser und Wiesen kennen. Mit den Becherlupen sam-
meln die Schüler:innen Insekten, bestimmen Pflanzen-
arten oder lernen Zusammenhänge zwischen den Le-
bensräumen der Frankenhöhe kennen. Beim Untersu-
chen des Bodens werden die Hände dann auch 
schmutzig und die tierischen Bewohner werden mit ei-
ner Mischung aus Faszination und Respekt unter die 
Lupe genommen. In den letzten Jahren hat die Grund-
schule Flachslanden bereits Erfahrungen gesammelt. 
Nun mündet die Zusammenarbeit in einer festen Ko-
operation. Die Schule und der Naturpark verpflichten 
sich darin, jede einzelne Klasse jedes Schuljahr zu den 
passenden Themen in die umliegende Natur zu brin-
gen. Einerseits verfolgen Naturpark und Schule das 
Ziel, dass Schülerinnen und Schüler die Frankenhöhe 
kennenlernen und für sie begeistert werden. Anderer-
seits soll in enger Zusammenarbeit zwischen Lehrkräf-
ten und Mitarbeiter:innen des Naturparks der Unter-
ǊƛŎƘǘ ǳƳ ƭŜƘǊǇƭŀƴƻǊƛŜƴǘƛŜǊǘŜ α5Ǌaußen-!ƪǘƛƻƴŜƴά ōŜπ
reichert werden. Durch die Einbindung außerschuli-
scher Partner wie Forstämter, Handwerker, Vereine 
und Naturschutzverbände soll ein Blick über den schu-
lischen Tellerrand geworfen werden. 
 

 
 

Die nächsten Aktionen für die Klassen in Flachslanden 
sind für das folgende Schuljahr schon geplant. Es geht 
an die Hecke, in die Wiese und an die heimischen Ge-
wässer. 
 
 

Internationaler Vorlesetag 
2024 an der Grundschule 
Flachslanden 
 

Am Freitag, dem 15. November, wurde 
an der Grundschule Flachslanden der Internationale 
Vorlesetag gefeiert. Mit viel Engagement und Freude 
trugen Eltern und Lehrkräfte dazu bei, die Schülerin-
nen und Schüler für die Welt der Bücher zu begeistern. 
 

In den Klassenzimmern tauchten die Kinder in span-
nende Geschichten ein und ließen ihrer Fantasie freien 
Lauf. Sie hörten von tapferen Heldinnen und Helden, 
ōŜƎƭŜƛǘŜǘŜƴ ƳǳǘƛƎŜ 5ŜǘŜƪǘƛǾŜ ōŜƛ ƛƘǊŜƴ !ōŜƴǘŜǳŜǊƴ α9π
Ƴƛƭ ǳƴŘ ŘƛŜ 5ŜǘŜƪǘƛǾŜάΣ ƭŀŎƘǘŜƴ ǸōŜǊ ŘƛŜ ǿƛǘȊƛƎŜƴ 
Abenteuer der Olchis und entdeckten die kreative 
Welt des BuchŜǎ α.ƭǳƳŜƴ ƛƳ YƻǇŦάΣ ƛƴ ŘŜƳ .ƭǳƳŜƴ 
ŀǳŦ ƎŀƴȊ ōŜǎƻƴŘŜǊŜ ²ŜƛǎŜ αƎŜǇŦƭŀƴȊǘά ǿǳǊŘŜƴΦ  
 

Die ausgewählten Bücher boten eine bunte Mischung 
aus Abenteuer, Humor und Nachdenklichem, die die 
Kinder begeisterte und inspirierte. Das Team der 
Grundschule Flachslanden zeigte sich erfreut über die 
rege Beteiligung und das große Interesse. Die Vorlese-
rinnen und Vorleser wurden mit einem herzlichen 
Dankeschön für ihren Einsatz gewürdigt. 
 

Der Vorlesetag bot nicht nur eine wunderbare Ab-
wechslung vom Schulalltag, sondern schaffte auch 
wertvolle Momente, in denen die Freude am Lesen 
und an Geschichten spürbar wurde. Für die Kinder war 
es ein unvergessliches Erlebnis, das noch lange in Erin-
nerung bleiben wird ς und vielleicht sogar die ein oder 
andere Leselust geweckt hat. 
 

 
 

Die Grundschule Flachslanden freut sich schon darauf, 
diesen besonderen Tag im nächsten Jahr wieder zu fei-
ern. Ein großer Dank gilt allen, die diesen Vorlesetag 
zu einem so bereichernden Erlebnis gemacht haben! 
 

Sarah Pfundt-Migliore im Namen des Teams der GS 
Flachslanden 
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Baumpflanzaktion Montag, 
18.11.2024 
 

Am Montag den 18.11.2024 war es 
trotz des schlechten Wetters ein beson-
derer Tag für die Erstklässler der Flachsländer Grund-
schule: Gemeinsam mit ihrem Bürgermeister Hans 
Henninger pflanzten die 22 Kinder einen Pfirsichbaum 
auf der Streuobstwiese am Labyrinth.  
 

 
 

Unter sachkundiger Anleitung lernten die Jungen und 
Mädchen, wie ein Baum richtig gesetzt wird. Der Pfir-
sichbaum soll nicht nur ein grünendes Symbol für das 
persönliche Wachstum der Kinder sein, sondern auch 
eine schöne Tradition an der Schule weiterführen, die 
bereits seit 17 Jahren besteht. In den kommenden Mo-
naten werden die Erstklässler den Baum beobachten 
und miterleben, wie er sich in den unterschiedlichen 
Jahreszeiten verändert. 
 

Die Aktion stieß bei allen Beteiligten auf große Begeis-
terung, und auch wenn der Regen während des Pflan-
zens nicht ganz ausblieb, trugen die Kinder stolz ihren 
Teil zu diesem grünen Start in ihre Schullaufbahn bei. 
 

Stephanie Vogel, Lehrerin der 1. Klasse 
 
 

Iŀǳǎ ŦǸǊ YƛƴŘŜǊ α¦ƴǘŜǊƳ wŜƎŜƴōƻƎŜƴά 
 

Liebe Gemeindemitglieder,  
 

ƛƳ Iŀǳǎ ŦǸǊ YƛƴŘŜǊ α¦ƴǘŜǊƳ wŜƎŜƴōƻƎŜƴά ƎƛƴƎ Ŝǎ ƛƴ 
den letzten Wochen turbulent zu. Es wurden neue Kin-
der in unsere Krippe/Kleinkindbereich und auch im 
Kindergartenbereich eingewöhnt. Hierbei wurden ei-
nige Tränchen vergossen, bei Groß und Klein. Aber 
jetzt sind alle Septemberkinder eingewöhnt. Im Januar 
kommen noch ein paar Kinder hinzu. Wir freuen uns 
auf neue Gesichter. 
 

Das Jahr neigt sich nun aber dem Ende zu. Unser Later-
nenumzug fand traditionell am 11.11. statt. Angeführt 
wurde unser Umzug in diesem Jahr von Frau Fischer, 
sie ritt als St. Martin mit ihrer Stute vorneweg. Vielen 
Dank für Ihre Unterstützung. Wir liefen aufgrund des 
schlechten Wetters eine kleinere Runde als gewöhn-
lich und unser Umzug endete, wie auch in den letzten 
Jahren, in der Kirche. Die Kirche wurde vorher von ei-

nigen Mitarbeiterinnen aus unserer Einrichtung wun-
derschön geschmückt. Somit leuchteten viele Kinder-
augen und die Kirche in hellem Glanz.  
 

 
 

Ein kleines St. Martin-Spiel und einige Lieder führten 
uns durch eine kurzweilige Andacht. Zum Ende gab es 
noch einen Lebkuchen für jedes Kind zum Teilen mit 
den Liebsten.  
 

 
 

Wir bedanken uns recht herzlich beim Elternbeirat und 
dem Kindergartenförderverein und den freiwilligen 
Helfern für die tatkräftige Unterstützung, sei es beim 
St. Martins-Spiel, bei der Vorbereitung und auch für 
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die Organisation in der Feuerwehr Flachslanden, um 
dort ein gemütliches Beisammensein ermöglicht zu 
haben. Für uns endete der Laternenumzug zwar mit 
der Kirche, wir ließen es uns aber trotzdem nicht neh-
men, einen Sprung in der Feuerwehr vorbeizuschauen. 
Ein rundum gelungener Abschluss eines langen Tages.  
 

Die Holzlaternen für den Kindergartenbereich wurden 
in diesem Jahr gespendet. Wir bedanken uns sehr 
herzlich bei der Fa. Bodächtel und Herrn Weihmann, 
die es möglich gemacht haben, eine nachhaltige Alter-
native zu schaffen. Die Laternen können nun jedes 
Jahr neugestaltet und genutzt werden.  
 

 
 

Wir haben jetzt eine Krankheitsvertretung gefunden 
und sind darüber sehr froh. Frau Sarah Thiele ist seit 
November in unserem Team.  
 

Der Förderverein spendet auch in diesem Jahr wieder 
50 Euro pro Gruppe. Hiervon kann sich die jeweilige 
Gruppe ein Weihnachtsgeschenk gönnen. Vielen 
Dank! Ein weiterer großer Dank geht an die Fa. AN-
Umwelttechnik. Uns wurden die Leuchtstoffröhren in 
der Turnhalle auf LED-Leuchten umgerüstet. Das ist 
super! Wir danken auch allen Bauhofmitarbeitern die 
uns mit allerlei Unterstützung zur Seite stehen. Wir 
möchten uns auch bei allen anderen, die wir nicht im 
Einzelnen aufgeführt haben, herzlichst bedanken.  
 

Beim diesjährigen Weihnachtsmarkt sind wir wieder 
mit dabei. Wir laden alle Kinder zum gemeinsamen 
Singen ein. Gegen 17.00 Uhr wollen wir uns einfinden 
und gemeinsam ein paar Lieder singen. Jeder kleine 
Sänger/Sängerin bekommt auch eine Kleinigkeit.  
 

Wir freuen uns auf eine besinnliche Zeit. 
 

Ihr Kita-Team 
 
 

Informationsveranstaltung zum Übertritt 
für das Schuljahr 2025/26, Johann-Stein-
gruber-Schule, Staatliche Realschule Ans-
bach 
 

Wir laden alle interessierten Eltern und Erziehungsbe-
rechtigten zur Informationsveranstaltung zum Über-
tritt an die Johann-Steingruber-Schule Ansbach ein. 
 

Datum: 23.01.2025 
Uhrzeit: 18.30 Uhr 
Ort: Aula der Realschule Ansbach 
 

Außerdem werden von 15.30 bis 18.00 Uhr Führungen 
durch das Schulgebäude angeboten und Einblicke in 
die verschiedenen Fächer der Realschule gewährt. 
Während der Informationsveranstaltung findet in der 
Turnhalle eine Kinderbetreuung statt. Gerne können 
Sie sich auch vorab auf unserer Homepage www.real-
schule-ansbach.de über unser Bildungsangebot infor-
mieren. Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
 

gez. Thomas Häckel 
Schulleiter 
 
 

Gemeinsamer Informationsabend der 
drei Ansbacher Gymnasien 
 

Am Dienstag, 14. Januar 2025, um 19:00 Uhr, findet in 
der unteren Sporthalle des Platen-Gymnasiums, 
Bahnhofplatz 15, 91522 Ansbach, (Zugang über Karoli-
nenstraße) der gemeinsame Informationsabend der 
drei Ansbacher Gymnasien statt. 
 

Eingeladen sind alle interessierten Eltern, deren Kin-
der in die 5. Jahrgangsstufe eines Gymnasiums in Ans-
ōŀŎƘ ǸōŜǊǘǊŜǘŜƴ ǿƻƭƭŜƴΦά 
 

Jochen Heldmann, OStD 
Direktor / Seminarvorstand 
 
 

Webinar Zukunft des 
Lernens: Weiterbildung 
4.0- mit VR, AR und Blended Learning 
 

06.12.2024, 10:00-11:30h, kostenfrei  
VR, AR oder XR sind nur einige Bezeichnungen, welche 
uns im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung in der 
heutigen Arbeitswelt begegnen. In unserem kosten-
freien Webinar informieren wir Sie über aktuelle digi-
tale Entwicklungen in der beruflichen Weiterbildung, 
deren Fördermöglichkeiten und wie Sie diese in ihrem 
Unternehmen einsetzen können. 
 

Ihre Anmeldung ist per E-Mail an: akademie@kolping-
bildung.de oder telefonisch: (0951) 5 19 47-0 möglich. 
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NorA-Nachrichten 
 

Vorankündigung: 
Förderaufruf für 
Kleinprojekte der 
Kommunalen Allianz 
NorA ς 50.000 Euro aus dem Regional-
budget beantragt (vorbehaltlich der För-
derzusage)  
 

Flachslanden, 11.11.20124 ς Die Kommunale Allianz 
NorA hat einen Antrag über 50.000 Euro aus dem Re-

gionalbudget gestellt, um einen Förderaufruf für lo-
kale Kleinprojekte zu starten, vorbehaltlich der end-
gültigen Förderzusage. Die Mittel sollen dazu verwen-
det werden, Projekte zu fördern, die zur nachhaltigen 
Entwicklung der Region beitragen und die Lebensqua-
lität der Bürgerinnen und Bürger erhöhen. 
 

Der offizielle Aufruf zur Einreichung von Projektanträ-
gen wird Mitte Dezember 2024 auf der Webseite der 
Kommunalen Allianz NorA (ILE) veröffentlicht, voraus-
gesetzt, die Förderzusage wird erteilt. Ab diesem Zeit-
punkt können sich interessierte Vereine, Initiativen 
und Organisationen um eine Förderung bewerben. 
Gefördert werden Projekte, die sich mit zukunftsorien-
tierten, nachhaltigen Themen befassen und im Ein-
klang mit den regionalen Entwicklungszielen stehen. 
 

αaƛǘ ŘŜǊ .ŜŀƴǘǊŀƎǳƴƎ ŘƛŜǎŜǊ CǀǊŘŜǊƳƛǘǘŜƭ ƳǀŎƘǘŜƴ 
wir auch in diesem Jahr die Möglichkeit nutzen, kleine, 
aber dennoch sehr sinnvolle und wichtige Projekte in 
unseren fünf Gemeinden zu ermöglichen. Es ist zwar 
schade, dass das Volumen der Förderung für unsere 
Allianz halbiert wurde, aber trotzdem können wir da-
Ƴƛǘ ƴƻŎƘ ǾƛŜƭ ōŜǿŜƎŜƴάΣ ŜǊƪƭŅǊǘ ŘŜǊ ŘŜǊȊŜƛǘƛƎŜ {ǇǊŜπ
cher der Kommunalen Allianz NorA und 1. Bürgermeis-
ǘŜǊ Ǿƻƴ CƭŀŎƘǎƭŀƴŘŜƴΣ Iŀƴǎ IŜƴƴƛƴƎŜǊΦ α5ƛŜ wŜƎƛƻƴ 
lebt von engagierten Bürgerinnen und Bürgern, und 
durch die Bereitstellung von Fördermitteln möchten 
wir dazu beitragen, dass kreative Ideen und Lösungen 
ǊŜŀƭƛǎƛŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴ ƪǀƴƴŜƴΦά 
 

Weitere Informationen zu den Förderrichtlinien sowie 
Details zur Antragstellung werden Mitte Dezember auf 
der offiziellen Webseite der Kommunalen Allianz NorA 
(www.nora-gemeinden.de)  veröffentlicht. 
 

Für Rückfragen steht Ihnen der Umsetzungsbegleiter, 
Herr Sebastian Merfort, unter sebastian.mer-
fort@bbv-ls.de gerne zur Verfügung. 
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Wir gratulieren 

 

Der Markt Flachslanden gra-
tuliert im Dezember 2024:  
 

Zum 97. Geburtstag 

¶ Paulina Reutelshöfer, Rosenbach 25 
 

Zum 95. Geburtstag 

¶ Gunda Hartmann, Wiesenstraße 1 
 

Zum 80. Geburtstag 

¶ Christa Eder, Kellern 1 
 
 

Standesamtliche Nachrichten 

 
Geburten 
Sarah Leidel, Kettenhöfstetten 5 
 

Eheschließungen 
keine 
 

Sterbefälle 
Irmgard Schlötterer, Birkenfels 5 
 
 

Kirchliche Nachrichten 
 

Evang,-Luth. 
Kirchengemeinde 

Flachslanden 
Dezember 2024 

 

 
 

Ev.-Luth. Pfarramt Flachslanden 
Pfarrstraße 2, 91604 Flachslanden,  
Telefon: 09829/222, Fax: 09829/1439, 
E-Mail: pfarramt.flachslanden@elkb.de  
Pfarrerin Elisabeth Franz-Chlopik 
Pfarramtssekretärin Barbara Fleischmann 
Öffnungszeiten im Pfarramt: 
Montag von 8.30 ς 12.30 Uhr, 
Mittwoch von 8.30 ς 12.30 Uhr 
 

Sonntag, 01. Dezember, 1. Advent 
10.30 Uhr GoDi anders mit Thomas Göttlicher CVJM 
Bayern und Pfarrerin Elisabeth Franz-Chlopik mit 
Team, Herzliche Einladung zum gemeinsamen Mittag-
essen nach dem Gottesdienst 
Donnerstag, 05. Dezember 
9.30-11.00 Uhr Eltern-Kind-Gruppe im Gemeindehaus 
Freitag, 06. Dezember 
18.00 Uhr Jungschar 
20.00 Uhr Jugendkreis im Gemeindehaus 
Sonntag, 08. Dezember, 2. Advent 
9.30 Uhr Gottesdienst mit Einführung des neuen Kir-
chenvorstandes mit Pfarrerin Elisabeth Franz-Chlopik 
Donnerstag, 12. Dezember 
9.30-11.00 Uhr Eltern-Kind-Gruppe im Gemeindehaus 
14.30 Uhr Gemeindenachmittag im Gemeindehaus  
Thema: Adventlicher Nachmittag mit Pfarrerin Elisa-
beth Franz-Chlopik 
Freitag, 13. Dezember 
18.00 Uhr Jungschar 
20.00 Uhr Jugendkreis im Gemeindehaus 
Sonntag, 15. Dezember, 3. Advent 
9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer i. R. Friedhelm Beck 
9.30 ς 10.30 Uhr KiGo-live im Gemeindehaus 
Donnerstag, 19. Dezember  
9.30-11.00 Uhr Eltern-Kind-Gruppe im Gemeindehaus 
Freitag, 20. Dezember 
18.00 Uhr Jungschar 
20.00 Uhr Jugendkreis im Gemeindehaus 
Sonntag, 22.Dezember, 4. Advent 
9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer i. R. Hans Schneider 
Dienstag, 24. Dezember, Heiligabend 
15.00 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel mit 
Pfarrerin Elisabeth Franz-Chlopik und KiGo-Team 
18.00 Uhr Christvesper mit Pfarrerin Elisabeth Franz-
Chlopik 
Mittwoch, 25. Dezember, 1. Weihnachtstag 
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9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl durch Pfarrerin 
Elisabeth Franz-Chlopik und dem Posaunenchor 
Donnerstag, 26. Dezember, 2. Weihnachtstag 
9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Max Schnurrenber-
ger 
Sonntag, 29. Dezember, 1. So. n. Christfest 
9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Jens Porep 
Dienstag, 31. Dezember, Altjahrsabend  
18.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Elisabeth Franz-
Chlopik 
Mittwoch, 01. Januar 2025, Neujahr 
Kein Gottesdienst in Flachslanden 
9.30 Uhr Gottesdienst in Unternbibert  
Sonntag, 05. Januar, 2. So. n. Christfest 
19.00 Uhr Abendandacht im Gemeindehaus CVJM 
Flachslanden 
Montag, 06. Januar, Epiphanias  
9.30 Uhr Pfarreibildungsgottesdienst Flachslan-
den/Rügland/Unternbibert mit Pfarrerin Elisabeth 
Franz-Chlopik und Pfarrer Max Schnurrenberger 
Im Anschluss an den Gottesdienst laden wir herzlich 
zum Stehcafé ins Gemeindehaus ein. 
 

Wichtige Info: 
Urlaub Frau Pfarrerin Elisabeth Franz-Chlopik: 

09.12. ς 15.12.2024 
 

Unsere Kirche bleibt auch weiterhin täglich von  
9 ς 16 Uhr zum persönlichen Gebet geöffnet. 

 

Ab Sonntag, den 12. Januar finden die Gottesdienste 
im Gemeindehaus statt. 
 

 

Kirchliche Nachrichten 
 

Katholische 
Pfarrgemeinde 

 
Dezember 2024 

 
 

Kath. Pfarramt Virnsberg 
Schloßgarten 3, 91604 Flachslanden,  
Telefon: 09829/304, Fax: 09829/1399, 
E-Mail: pfarrei.virnsberg@erzbistum-bamberg.de 
Homepage: www.pfarrei-virnsberg-sondernohe.de 
Pfarrer Dieter Hinz 
Telefon: 0981/86132, Fax: 0981/87834 
Pfarrsekretärin Petra Riedel 
Öffnungszeiten Pfarramt:  
Dienstag und Donnerstag 14:00 Uhr ς 17:00 Uhr 
 

Sonntag, 01. Dezember 1. Adventssonntag 
08:30 Uhr AN-SL Eucharistiefeier  
08:30 Uhr UA Eucharistiefeier mit Vorstellung Erst-
kommunionkinder   
10:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier mit Vorstellung Erst-
kommunionkinder   
10:30 Uhr AN-CK Eucharistiefeier mit Vorstellung 
Erstkommunionkinder  
10:30 Uhr AN-CK Pfarrsaal-Kindergottesdienst   
14:00 Uhr VI Pfarrzentrum Adventsfeier für die ge-
samte Pfarrgemeinde  
16:00 Uhr AN-SL Ökumenisches Adventssingen Ans-
bacher Kantorei, Leitung C. F. Meyer, Kath. Deka-
natschor Ansbach, Leitung Thorsten Rascher  
19:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier  
Montag, 02. Dezember 
19:30 Uhr Hausgottesdienst im Advent, Flyer liegen in 
den Kirchen aus.  
Dienstag, 03. Dezember 
19:30 Uhr AN-CK Kapelle - Ökum. Taizéandacht  
Mittwoch, 04. Dezember 
06:30 Uhr AN-CK Kapelle - Roratemesse  
Donnerstag, 05. Dezember 
16:00 Uhr AN-CK Rosenkranz   
Freitag, 06. Dezember 
18:00 Uhr SO Eucharistiefeier   
Samstag, 07. Dezember 
17:30 Uhr UA Vorabendmesse   
18:30 Uhr AN-CK Beichtgelegenheit   
19:00 Uhr AN-CK Vorabendmesse   
Sonntag, 08. Dezember 2. Adventssonntag 
08:00 Uhr AN-SL Pfarrzentrum - Feier zum Kolping-
Gedenktag   
08:30 Uhr VI Eucharistiefeier zum Kolpinggedenktag  
08:30 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   
10:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier  

mailto:pfarrei.virnsberg@erzbistum-bamberg.de
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10:30 Uhr AN-CK Eucharistiefeier mit Glühweinver-
kauf 
14:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier zum Kolping-Ge-
denktag  
17:00 Uhr AN-SL Soirée zum Weihnachtsmarkt Elena 
Dorn, Sopran, Thorsten Rascher, Orgel  
19:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   
Dienstag, 10. Dezember 
18:00 Uhr VI Eucharistiefeier   
Mittwoch, 11. Dezember 
06:30 Uhr AN-CK Kapelle - Roratemesse   
Donnerstag, 12. Dezember 
16:00 Uhr AN-CK Rosenkranz   
Samstag, 14. Dezember 
17:30 Uhr NE Vorabendmesse   
18:30 Uhr AN-CK Beichtgelegenheit   
19:00 Uhr AN-CK Vorabendmesse   
Sonntag, 15. Dezember 3. Adventssonntag (Gau-
dete) 
08:30 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   
08:30 Uhr SO Eucharistiefeier  
10:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier  
10:30 Uhr AN-CK Eucharistiefeier   
17:00 Uhr AN-SL Soirée zum Weihnachtsmarkt Thors-
ten Rascher, Orgel  
19:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   
Mittwoch, 18. Dezember 
06:30 Uhr AN-CK Kapelle - Roratemesse   
Donnerstag, 19. Dezember 
16:00 Uhr AN-CK Rosenkranz   
Freitag, 20. Dezember 
18:00 Uhr SO Eucharistiefeier   
Samstag, 21. Dezember 
17:30 Uhr UA Vorabendmesse  
18:30 Uhr AN-CK Beichtgelegenheit   
19:00 Uhr AN-CK Vorabendmesse   
Sonntag, 22. Dezember 4. Adventssonntag 
08:30 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   
08:30 Uhr VI Eucharistiefeier  
11.00 Uhr SO Taufe Ben Christian Hofmann, Son-
dernohe 
10:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier  
10:30 Uhr AN-CK Eucharistiefeier mit Taufe Franz-Jo-
sef Förtsch  
17:00 Uhr AN-SL Soirée zum Weihnachtsmarkt Felix 
Günther, Orgel  
19:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   
Dienstag, 24. Dezember Heiliger Abend 
Adveniat-Kollekte 
15:00 Uhr AN-SL Weihnachtl. Gottesdienst für Fami-
lien mit Kleinkindern  
15:00 Uhr VI Kinder-Krippenfeier mit Krippenspiel der 
Erstkommunionkinder  
15:00 Uhr AN-CK Kinderkrippenfeier   
16:30 Uhr AN-SL Weihnachtl. Gottesdienst für Fami-
lien mit Schulkindern  

17:00 Uhr SO Christmette Musikalische Umrahmung 
mit der Trachtenkapelle Sondernohe  
17:45 Uhr AN-SL Musik zur Einstimmung   
18:00 Uhr AN-SL Christmette, besonders für Senioren  
18:45 Uhr VI Weihnachtliche Einstimmung mit der 
Blaskapelle Virnsberg   
19:00 Uhr VI Christmette Musikalische Umrahmung 
mit der Blaskapelle Virnsberg  
21:45 Uhr AN-CK Musikalische Einstimmung   
22:00 Uhr AN-CK Christmette   
22:30 Uhr AN-SL Musik zur Einstimmung   
23:00 Uhr AN-SL Christmette Mozart Missa brevis KV 
140, weihnachtliche Motetten 
Kath. Dekanatschor Ansbach, Streichquintett "Galan-
teria", Leitung und Orgel Thorsten Rascher  
Mittwoch, 25. Dezember Hochfest der Geburt des 
Herrn - Weihnachten 
Adveniat-Kollekte 
08:30 Uhr AN-SL Hirtenamt   
10:00 Uhr UA Festgottesdienst mit Kindersegnung  
10:00 Uhr AN-SL Festgottesdienst Festliche Musik für 
Trompete und Orgel, 
Angelika Lechner, Trompete; Thorsten Rascher, Orgel  
10:00 Uhr NE Festgottesdienst mit Kindersegnung  
Donnerstag, 26. Dezember Hl. Stephanus, erster 
Märtyrer 
08:30 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   
10:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier  
10:00 Uhr SO Festgottesdienst mit Kindersegnung 
10:30 Uhr AN-CK Festgottesdienst Mozart Missa bre-
vis KV 140, weihnachtliche Motetten 
Kath. Dekanatschor Ansbach, Leitung und Orgel 
Thorsten Rascher  
Samstag, 28. Dezember 
17:30 Uhr NE Vorabendmesse  
18:30 Uhr AN-CK Beichtgelegenheit   
19:00 Uhr AN-CK Vorabendmesse   
Sonntag, 29. Dezember Fest der Heiligen Familie 
08:30 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   
08:30 Uhr UA Eucharistiefeier   
10:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier  
10:30 Uhr AN-CK Eucharistiefeier   
19:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   
Dienstag, 31. Dezember 
17:00 Uhr VI Eucharistiefeier zum Jahresschluss 
17:00 Uhr AN-CK Eucharistiefeier zum Jahresschluss   
17:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier zum Jahresschluss   
Mittwoch, 01. Januar Neujahr, Hochfest der Gottes-
mutter Maria 
10:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier zum Jahresbeginn  
16:00 Uhr AN-SL Festliches Neujahrskonzert Blechblä-
serquintett NovaBrass Nürnberg, Thorsten Rascher, 
Orgel  
17:00 Uhr AN-CK Eucharistiefeier zum Jahresbeginn   
17:00 Uhr SO Eucharistiefeier zum Jahresanfang   
Donnerstag, 02. Januar 
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14:00 Uhr AN-CK Aussendung der Sternsinger   
Samstag, 04. Januar 
17:30 Uhr UA Vorabendmesse   
18:30 Uhr AN-CK Beichtgelegenheit   
19:00 Uhr AN-CK Vorabendmesse   
Sonntag, 05. Januar 2. Sonntag nach Weihnachten 
08:30 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   
10:00 Uhr SO Eucharistiefeier   
10:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   
19:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   
 

.ƛǎ ȊǳƳ 5ǊǳŎƪ ŘŜǊ DƻǘǘŜǎŘƛŜƴǎǘƻǊŘƴǳƴƎ ƪŀƴƴ Ŝǎ ƴƻŎƘ 
Ȋǳ &ƴŘŜǊǳƴƎŜƴ ƪƻƳƳŜƴΦ .ƛǘǘŜ ōŜŀŎƘǘŜƴ {ƛŜ ŘŀƘŜǊ ŘƛŜ 
DƻǘǘŜǎŘƛŜƴǎǘƻǊŘƴǳƴƎΣ ŘƛŜ ǊŜŎƘǘȊŜƛǘƛƎ ƛƴ ŀƭƭ ǳƴǎŜǊŜƴ 
YƛǊŎƘŜƴ ŀǳǎƭƛŜƎǘΦ !ǳǖŜǊŘŜƳ ǿƛǊŘ ŘƛŜ DƻǘǘŜǎ-
ŘƛŜƴǎǘƻǊŘƴǳƴƎ ŀǳŎƘ ƛƴ ǳƴǎŜǊŜ IƻƳŜǇŀƎŜ ŜƛƴƎŜŦǸƎǘΦ 
www.pfarrei-virnsberg-sondernohe.de  
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